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1.  Einleitung 

Im Jahr 1952 vereinbarten Regierungsabkommen der Regierungen der Bundesrepub-
lik Deutschland, des Freistaates Bayern und der Republik Österreich zur Donaukraft-
werk Jochenstein AG (DKJ) wurde der Bau und die möglichst wirtschaftliche Nutzung 
der Kraftwerksanlage Jochenstein an der Grenzstrecke der Donau vereinbart. Zu den 
im Regierungsübereinkommen genannten Kraftwerksanlagen zählt auch ein Pump-
speicherwerk, dessen Errichtung noch aussteht. 
 
Die derzeit herrschenden Rahmenbedingungen in der Europäischen Energiewirtschaft 
mit dem Willen, erneuerbare Energieträger nachhaltig in die Energieaufbringung mit 
einzubeziehen und der sich daraus ergebenden Notwendigkeit, die erzeugte Energie 
aus volatilen Energieträgern (Wind, Photovoltaik) zu speichern, bedingen eine stei-
gende Nachfrage nach Energiespeichern. Dabei stellen Pumpspeicherkraftwerke aus 
Wasserkraft die mit Abstand effizienteste und nachhaltigste Möglichkeit dar. 
 
Vor diesem Hintergrund plant die Donaukraftwerk Jochenstein AG im Oberwasserbe-
reich des Kraftwerks Jochenstein die Errichtung eines modernen Pumpspeicherkraft-
werks, im Folgenden als „Energiespeicher Riedl“ bezeichnet. Die Grundkonzeption des 
Energiespeichers Riedl (ES-R) ist in Abbildung 1 dargestellt. 
 

 
Abbildung 1: Projektübersicht (DKJ)  

 
Das Wasser für die neue Anlage  soll der Donau aus dem Stauraum Jochenstein am 
rechten Ufer des Trenndamms zwischen dem bestehenden Kraftwerk Jochenstein und 
der bestehenden Schleusenanlage über ein Ein-/Auslaufbauwerk sowohl entnommen 
als auch zurückgegeben werden. Ein neu zu errichtender Speichersee, welcher in der 
"Riedler Mulde" südwestlich der Ortschaft Gottsdorf und nördlich der Ortschaft Riedl 
vorgesehen ist, soll als Oberbecken verwendet werden. Die beiden Wasserkörper sol-
len durch Stollen zu einer Kraftstation als Schachtbauwerk im Talbodenbereich von 
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Jochenstein verbunden werden, in welcher die beiden Pumpen und Turbinen aufge-
stellt werden sollen. Die erzeugte elektrische Energie soll in einem unterirdischen 
Kabelkanal in die bestehende Schaltanlage des Kraftwerks Jochenstein eingespeist 
werden. Alle Anlagenteile des Energiespeichers Riedl befinden sich auf deutschem 
Staatsgebiet. 
 
Im Stauraum von Passau bis Jochenstein ist zudem die Umsetzung von insgesamt 
sieben gewässerökologischen Maßnahmen (GÖM) an der Donau geplant. Hierzu zäh-
len folgende Maßnahmen: 

 V1: Vorschüttung Kiesbank und Kiesinsel Hafen Racklau 

 V2: Vorschüttung Kiesbank Innstadt Passau 

 V3: Adaptierung Kernmühler Sporn 

 V4: Adaptierung Mannheimer Sporn 

 V5: Neuerrichtung Stillgewässer Edlhof, Stauraum Jochenstein 

 V6: Strukturierung und Adaptierung Leitwerk Erlau 

 V7: Strukturierung und Adaptierung Altarm Obernzell 
 
Der Energiespeicher Riedl ist eine Wasserkraftanlage, für deren Errichtung eine  Plan-
feststellung und für deren Betrieb eine wasserrechtliche Bewilligung erforderlich ist. 
Im Rahmen des Zulassungsverfahrens ist gemäß §§ 1 ff. in Verbindung mit Anlage 1 
(„Liste UVP-pflichtige Vorhaben“) des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung (UVPG) eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen. 
 
Der Träger des Vorhabens hat gemäß § 16 UVPG der zuständigen Behörde einen Be-
richt zu den voraussichtlichen Umweltauswirkungen des Vorhabens (UVP-Bericht) 
vorzulegen. Das gegenständliche Fachgutachten ist Teil des UVP-Berichts zu den vo-
raussichtlichen Umweltauswirkungen des Energiespeichers Riedl.  
 
Soweit in den Antragsunterlagen vereinzelt von Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) 
gesprochen wird, beruht diese Formulierung auf der über viele Jahre gängigen Be-
zeichnung, die seit dem Jahr 2019 begrifflich durch die Formulierung UVP-Bericht 
ersetzt wurde. Einzelne Teile der Antragsunterlagen wurden ursprünglich auf Grund-
lage einer früheren Fassung des UVPG erstellt und verwenden daher teilweise noch 
den ursprünglichen Begriff UVS. Inhaltlich sind diese Unterlagen gleichwohl aktuell. 
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2. Aufgabenstellung 

Die Mailänder Geo Consult GmbH sowie Dipl. Forstwirt (univ.) Alois Schambeck und 
Dipl. Forstwirt (univ.) Wilfried Reuder wurden von der Donaukraftwerk Jochenstein 

AG beauftragt  im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens zum Projekt "Energie-

speicher Riedl" ein Fachgutachten "Forstwirtschaft, Jagd und Wildökologie"  zu erstel-
len. 

Das Fachgutachten solle die Ist-Situation (Bestandsanalyse) der fachlich relevanten 

Parameter darstellen, mögliche Auswirkungen des gegenständlichen Projekts wäh-
rend der Bau- und Betriebsphase beschreiben, sowie Maßnahmen erarbeiten, mit 

denen nachteilige Umweltauswirkungen des Vorhabens im Hinblick auf die Belange 

der Forstwirtschaft, Jagd und Wildökologie vermieden, gemindert oder ausgeglichen 
werden können. Im Mittelpunkt der Untersuchungen stehen dabei die Auswirkungen 

auf den Menschen und die Umwelt, sowie die Konformität mit den einschlägigen ge-

setzlichen Anforderungen. Aufgrund der unterschiedlichen Fragestellungen werden 
die Teilbereiche "Forstwirtschaft" einerseits und "Wildökologie und Jagd" andererseits 

in zwei Abschnitten getrennt voneinander behandelt. 

Das ursprüngliche Fachgutachten "Forstwirtschaft, Jagd und Wildökologie" stammt 
aus dem Jahr 2012. Der Unterzeichner wurde nunmehr von der Donaukraftwerk 

Jochenstein AG mit der Überarbeitung bzw. Aktualisierung des Fachbeitrages beauf-

tragt. Planänderungen sowie im Rahmen aktueller Umweltstudien gewonnene neue 
Erkenntnisse und Datengrundlagen werden, soweit diese für die Themengebiete rele-

vant sind, berücksichtigt und in das aktuelle Fachgutachten eingearbeitet (siehe Ab-

schnitt 3). 
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3. Verwendete Unterlagen 

BAYERISCHES LANDESAMT FÜR VERMESSUNG UND GEOINFORMATION, Orthophotos 
(Befliegungsdatum: 22.04.2020), Topografische Karten; 

AMT FÜR ERNÄHRUNG LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN, PASSAU (2018), Gutachtli-
che Äußerung zur Situation der Waldverjüngung gemäß Artikel 32 Absatz 1 des Baye-
rischen Jagdgesetzes (BayJG); 

BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR ERNÄHRUNG LANDWIRTSCHAFT UND 
FORSTEN (2018), Forstliche Gutachten zur Situation der Waldverjüngung 2018; 

BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR ERNÄHRUNG LANDWIRTSCHAFT UND 
FORSTEN (2019), Ergebnisse der Waldzustandserhebung 2019; 

BODENNUTZUNGSDATEN (Totalerhebung 2016) Bayerisches Landesamt für Statistik, 

https://www.statistik.bayern.de/mam/produkte/veroffentlichungen/statistische_beric
hte/c1101c_201651_25313.pdf; 

DONAU-KRAFTWERK JOCHENSTEIN AG, Grundstücksverzeichnis, Dokument zum 
Planfeststellungsantrag Energiespeicher Riedl 2020/2021, JES-A001-PERM1-B90001-
00, Register TA 11.1 Liegenschaften – Stand: 17.12.2020 

DONAU-KRAFTWERK JOCHENSTEIN AG, Technische Planung der BE-Flächen und Zwi-
schenlagerflächen für den Bereich Speichersee, Dokument zum Planfeststellungsan-
trag Energiespeicher Riedl 2020/2021, JES-A001-PERM1-B910002-00, Register 3 
Technisches Projekt – Stand: 17.12.2020; 

DONAU-KRAFTWERK JOCHENSTEIN AG, Technische Planung der BE-Flächen und Zwi-
schenlagerflächen für den Bereich Speichersee, internes Dokument, Speicher und 
Talboden JES-A001-PERM1-A80001-00 – Stand: 17.12.2020; 

DONAU-KRAFTWERK JOCHENSTEIN AG, Klimafachgutachten, internes Dokument; 

DONAU-KRAFTWERK JOCHENSTEIN AG, Artenschutzgutachten Flora und Fauna, in-
terne Dokumente, JES-A001-ASSM1-B40026-00-FE und JES-A001-VHBH3-B40389-
00 – Stand: 28.05.2018; 

UNTERE JAGDBEHÖRDE AM LRA PASSAU, Wildstreckenlisten der Jahre 2015 bis 2018 

der Gemeinschaftsjagdreviere Gottsdorf-Donauseite, Gottsdorf-Waldseite, Lämmers-
dorf I und Lämmersdorf II; 
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4. Teilbereich Forstwirtschaft 

4.1. Untersuchungsraum 

Der Untersuchungsraum hinsichtlich möglicher Auswirkungen des Projekts umfasst 

Flächen im Hoheitsgebiet Deutschlands und Österreichs. Das in Abbildung 2 darge-
stellte und im Folgenden als engerer Untersuchungsraum ("EUG") bezeichnete Erfas-

sungsgebiet ist ca. 610 ha groß, wobei der Anteil der Waldflächen, der durch eine 

vertiefte Bestandsaufnahme erfasst wird, ca. 317 ha beträgt. Die Flächenermittlung 
erfolgte digital auf Basis von Orthophotos. Die Flächenbilanz der Bodennutzungsarten 

hat sich seit 2012 nicht signifikant geändert. 

Die Einbeziehung eines erweiterten Untersuchungsgebiets in die Bearbeitung erfolgt 
vor dem Hintergrund der Bewertung möglicher indirekter Auswirkungen (z.B. durch 

Wechselwirkungen), sowie der Identifikation von Ausgleichsflächen. Die jeweiligen 

Abgrenzungen orientieren sich an der entsprechenden Abgrenzung für das Schutzgut 
Tiere und Pflanzen. 

 

 
Abbildung 2: Engerer Untersuchungsraum "Forstwirtschaft" TK 25 
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4.2. Untersuchungsmethodik 

Grundlage für die Bewertung der forst- und jagdwirtschaftlichen sowie wildökologi-
schen Auswirkungen des Vorhabens im Rahmen der Planfeststellung, waren neben 

umfassenden Bestandsaufnahmen vor Ort, Informations- und Abstimmungsgesprä-

che mit relevanten Behördenvertretern und weiteren fachkundigen Personen.  

4.2.1. Abstimmungsgespräche 

Abstimmungsgespräche erfolgten mit 

 dem Bereich Forst im Amt für Ernährung, Landwirtschaft Forsten (AELF) 
Passau-Rotthalmünster in 2012 und 2020; 

 der Unteren Naturschutzbehörde am LRA Passau in 2012. 

Es fand zudem eine Ortsbesichtigung von potentiellen Rodungsflächen und der für die 

Erstaufforstung vorgesehenen Ausgleichsfläche mit Vertretern der Unteren Natur-

schutzbehörde Passau und des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (A-
ELF) Passau in 2012 statt. 

4.2.2. Begehung und Kartierung 

Die Waldbegänge für das erste Fachgutachten wurden im Zeitraum zwischen Mai und 
August 2011 durchgeführt. Im Rahmen der Waldaufnahmen wurden bewertungsrele-

vante Bestandesdaten wie Baumartenanteile, Alter, Höhe, Bonität, Bestockungsgrad, 

Masse und Qualität der Bestände aufgenommen. Zudem sind Baum- und Bestandes-
merkmale wie Vitalität, Gesundheitszustand und Grad der Naturnähe von Waldgesell-

schaften im Hinblick auf eine Beweissicherung und ggf. im Nachhinein vorzunehmen-

de Ausgleichsmaßnahmen verbal dokumentiert. 

Am 7., 8. und 9. September 2020 wurden weitere Waldbegänge durchgeführt und die 

Bestandesbeschreibungen auf Grundlage von stichprobenartigen Erhebungen und 

Luftbildinterpretationen aktualisiert.  
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Ausgewählte Parameter für die Waldzustandsbeschreibung sind: 

 Waldflächenanteil / Besitzstruktur, 

 Natürliche Waldgesellschaften, 

 Waldbestandsbeschreibungen (Alter, Struktur, Baumarten, Wuchsdynamik, 
Vitalität und Stabilität), 

 Waldbewirtschaftung, Pflegezustand, 

 Waldfunktionen (gem. BayWaldG), 

 Grad der Naturnähe. 

 

Im Rahmen der Waldaufnahmen wurden folgende bewertungsrelevante Bestandes- 

und Baummerkmale aufgenommen: 

Parameter Aufnahmemethode Aussagen zu / über 

Waldbestandsfläche Digital auf Basis von Orthophotos - 

Baumartenanteile Okulare Ansprache / Stichproben-
verfahren (Spiegelrelaskop) 

Naturnähe, Stabilität 

Alter Jahrringzählung / Astquirlzählung Struktur, Wuchsdynamik 

Bonität Baumhöhenmessungen (Laser) Struktur, Stabilität, 
Wuchsdynamik 

Bestockungsgrad Okulare Ansprache / Stichproben-
verfahren (Spiegelrelaskop) 

Stabilität, Wuchsdynamik 

Masse Okulare Ansprache / Stichproben-
verfahren (Spiegelrelaskop) 

Struktur, Stabilität, 
Wuchsdynamik 

Qualität Okulare Ansprache Wirtschaftlichkeit 

Kronenzustand Okulare Ansprache / Stichproben-
aufnahmen 

Vitalität 

Tabelle 1: Aufnahmeparameter 

 

Detaillierte Waldbestandsbeschreibungen sowie eine nach Altersklassen kolorierte 

Waldzustandskarte sind den Anlagen 1 und 4 zu entnehmen.  

Vor dem Hintergrund der Beweissicherung insbesondere im Hinblick auf Veränderun-

gen des Wasserhaushaltes erfolgte ergänzend eine vereinfachte forstliche Standort-

kartierung. Dazu wurden bereits im Vorfeld der Waldbegänge die forstlichen Standor-
te mittels Bohrstockproben bestimmt und kartiert. Die Ergebnisse sind als Anlage 2 

"Forstliche Standortkarte" sowie Anlage 3 "Erläuterungen zur Standortskarte" doku-

mentiert und beigefügt. 
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4.3. Bestandssituation 

4.3.1. Besitzstruktur 

Alle im engeren Untersuchungsraum liegenden Waldflächen sind in Privatwaldbesitz. 

4.3.2. Forstliche Flächengliederung 

Holzbodenfläche: 303,4 ha 

Nichtholzbodenfläche:     4,0 ha 

Forstbetriebsfläche: 307,4 ha 

Sonstige Fläche *:     9,2 ha 

Gesamtfläche: 316,6 ha 

Tabelle 2: Forstliche Flächengliederung 

* Mit "Sonstige Flächen" werden Nutzungsarten und Teilflächen bezeichnet, die nicht 
der Waldfläche im eigentlichen Sinn zuzuordnen sind, jedoch in unmittelbarem räum-

lichen Zusammenhang mit Wald stehen (z. B. Parkplätze, kleinere Grünlandflächen, 

Lagerplätze, Tümpel).  

4.3.3. Wuchsgebiet 

Nach der Forstlichen Wuchsgebietsgliederung Bayerns von 1978 liegt das Kartierge-

biet in folgendem Wuchsgebiet: 

 Wuchsgebiet:  11. Bayerischer Wald 

 Wuchsbezirk :  11.2 Östlicher Vorderer Bayerischer Wald 

 Teilwuchsbezirk :  11.2/2 Ilzvorland 

4.3.4. Natürliche Waldgesellschaften 

Als potentiell natürliche Vegetation (PNV) würde sich nach LANGER (1996) im 

Passauer Abteiland heute ein Tannen-Eichen-Buchenwald mit Fichte einstellen, der 
sich auf den trockeneren Standorten mehr den Melampyro-Fageten mit Kiefer, Eiche, 

Birke, Aspe, Weide, Tanne und auf den bodenfrischen den Melico-Fageten mit Eiche, 

Ahorn, Esche und Ulme nähern würde. In der submontanen Stufe > 600 m NN wird 
die PNV von einem montanen Fichten-Tannen-Buchen-Wald, der je nach Bodenfrische 

und Wärmegenuss in Standortsgesellschaften aufzugliedern ist, gebildet. An 

Schluchthängen ist der Ahorn-Ulmenwald heimisch. Die höhergelegenen Plateaus 
besetzt der Reitgras-Buchen-Fichtenwald. In breiten Mulden und Tälern ist der Fich-

ten-Auwald mit Erle anzutreffen. In den verebneten Lagen ist der Tannen-Fichten-

Mischwald heimisch. 
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Die Waldgesellschaften der Donauleiten: 

Die Vegetation der Donaueinhänge wurde im Rahmen des Pflege- und Entwicklungs-

planes zum Naturschutzgebiet „Donauleiten von Passau bis Jochenstein“ aufgenom-

men und näher beschrieben. Die Vielfalt der Standorte spiegelt sich auch in der Ve-
getation wider. Im Folgenden wird kurz auf die wichtigsten Waldtypen und deren 

Standortsansprüche eingegangen. 

Die sonnseitigen und wärmebegünstigten, felsgeprägten Standorte, Felsköpfe und 
felsdurchsetzten steilen Hangpartien besiedeln xerotherme Eichenwälder und arten-

arme Eichen-Hainbuchenwälder. Charakteristische Gehölzarten der niederwüchsigen 

Wälder sind Traubeneiche, z.T. Stieleiche, Hainbuche, Birke, Buche und vereinzelt 
Elsbeere. Eichen-Hainbuchenwälder und ärmere Ausbildungen des Hainsimsen-

Buchenwaldes finden sich auf den lichtbegünstigten, mäßig trockenen bis mäßig fri-

schen, felsdurchsetzten ± skelettreichen Steilhängen, Steilhangverebnungen und 
flachgründigen, windexponierten Hanggraten. 

Die mäßig frischen und mäßig frischen bis frischen, gleichförmigen Hanglagen sind 

schließlich die Domäne des Hainsimsen-Buchenwaldes. 

Auf den Steinschuttböden am Fuß der Leitenhänge oder an Felsfüßen im Hang sto-

cken i. A. Eichen-Hainbuchenwälder besserer Ausbildung. Bei höherem Feinerdeanteil 

und günstigerem Wasserhaushalt gesellen sich auch Esche, Bergulme, Berg- und 
Spitzahorn zur Eiche, Hainbuche, Winterlinde und Kirsche. 

Ahorn-Eschenwälder, Zahnwurz-Buchenwälder und Waldgeißbart-Ahornwälder stellen 

als kühlfeuchte Schlucht- und Blockwälder die natürlichen Waldgesellschaften in den 
schattseitigen, gut wasser- und nährstoffversorgten Schluchtwaldlagen der Nebentä-

ler sowie den humosen, tiefgründigen Hangfußbereichen. Buche, Hainbuche, Winter-

linde, z.T. Esche, Tanne, Fichte sowie vereinzelt Kirsche, Spitz- und Bergahorn sind 
die charakteristischen Gehölzarten. Von untergeordneter Bedeutung sind Bach-

Eschenwälder entlang kleinflächiger Bachverebnungen und quelligen Hangmulden. 

Sehr differenziert stellt sich die Waldbestockung auf den Fels-Lehm-Mosaik-Böden 
dar. Je nach Lage, Exposition, Gründigkeit und Wasserhaushalt stocken hierauf wär-

meliebende Eichen-Hainbuchenwälder bis zu den kühl-feuchten Schluchtwälder. 

4.3.5. Naturraum 

Geologie 

In geologischer Hinsicht liegen die Kartiergebiete nahezu ausschließlich im Bereich 

kristalliner Gesteinsbildungen des Bayerischen Waldes. 

Der Bayerische Wald ist das südwestliche Randgebiet der Böhmischen Masse. Er ge-

hört zu deren älteren Teil, dem sog. Moldanubikum - bezeichnet nach seiner Lage 

zwischen Moldau und Donau. Mit dieser Randsituation waren gewaltige Verwerfungen 
verbunden, die insbesonders entlang der Donau (Donaurandbruch) das südwestliche 

Vorland staffelbruchartig abgesenkt haben. Die Donau folgt dieser tektonischen Stö-

rungszone mit dem Eintritt ins kristalline Grundgebirge bei Vilshofen und hat in deren 
Verlauf ein Durchbruchstal geschaffen, das sich über ca. 68 km bis Aschach in 

Oberösterreich erstreckt (GRIMS 1977). 

Die Hänge der Donauleiten bestehen aus silikatischen, sehr alten, polymetamorphen 
Paragneisen, die stark wechselnde Festigkeitseigenschaften aufweisen. Zonen kom-
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pakter, wandbildender Felspartien wechseln mit weniger steilen Hangteilen aus dünn-
schiefrig, glimmerreichen Lagen. Es sind blastokataklastische, d. h. durch tektonische 

Beanspruchung in Bruchstücke zerlegte Gesteinsteile mit mehrfacher Um- und teil-

weiser Neukristallisation (Mylonitisierung). Die geologische Übersichtskarte des Baye-
rischen Waldes 1:100.000 weist sie im Kontaktbereich zu den tektonischen Störungs-

linien als „Perlgneise“ einerseits und „Winzergesteine“ andererseits aus (TROLL, 

1964). Als Besonderheit in diesem Bereich ist die oben erwähnte Einlagerung von 
Kalklinsen in die Paragneise zu nennen. Ein Aufschluss dieses kristallinen Kalkge-

steins findet sich südöstlich von Obernzell in einem kleinen, aufgelassenen Stein-

bruch. 

Perlgneise treten auch nördlich von Gottsdorf, im sog.  „Bannholz“, bodenbildend auf. 

Kennzeichnend für diese Gesteine sind die rundlichen 1 - 3 mm großen, hellen „Feld-

spatperlen“, die mehr oder weniger gleichmäßig verteilt in dem dunklen Grundgewe-
be stecken. Deren Entstehung ist auf ein bevorzugtes Wachstum bei der Umkristalli-

sation durch hohe Temperaturen und Drucke zurückzuführen. 

Klima 

Die Kartiergebiete liegen im Randbereich des südlichen Klimabezirkes „Bayerischer 

Wald“ und damit in der Grenzzone zwischen der ost- und westeuropäischen Klima-

provinz mit wechselnden kontinentalen und maritimen Einflüssen. Die durch den Do-
naueinfluss wärmebegünstigten Klimaverhältnisse schaffen beste Voraussetzungen 

für das Wachstum heimischer Baumarten. Für die Tanne kann sogar ein ausgespro-

chenes Optimum angenommen werden. 

Die insgesamt hohen Jahresniederschläge von etwa 800 - 1000 mm je nach Höhen-

lage und Exposition sowie die günstige Verteilung der Niederschläge im Jahr - rund 

die Hälfte der Niederschlagsmenge fällt in der forstlichen Vegetationszeit (Mai - Sep-
tember) - schaffen ideale Voraussetzungen für das Wachstum fast aller einheimischer 

Waldbäume. Die Niederschlagsmengen in der Hauptvegetationszeit (Mai-Sept.) sind 

mit Werten um 500 mm ausreichend bis gut und spiegeln den sog. „Sommerregen-
typ“ wieder, d. h. ein ausgeprägtes Sommermaximum und ein sekundäres Maximum 

im Winter.  

Der Schneeanteil am Gesamtniederschlag liegt zwischen 10 und 25 %. Schnee 
dämpft Temperaturextreme und speichert Wasser. Andererseits sind Schneebruch-

schäden die bedeutendste Schadensursache an Bäumen.  

Der für die Wasserbilanz nicht unwesentliche Nebelniederschlag ist wiederum von der 
Höhenlage abhängig und beträgt in Lagen unter 600 m NN bis 50 Tage, in den Lagen 

darüber sowie im Donautal 50 - 100 Tage. 

Die Jahresdurchschnittstemperatur liegt je nach Höhenlage bei ca. 8 ºC im Donautal 
und bis unter 6 ºC in Höhenlagen über 700 m NN. In der Vegetationszeit (Mai-Sept.) 

liegen die Rahmenwerte bei 15 - 16 ° C. Mit einer mittleren Jahrestemperatur-

schwankung von 19 ºC bis 20 ºC ist das Klima als (mild) kontinental zu bezeichnen. 
Die forstliche Vegetationszeit (= Dauer eines Tagesmittels der Lufttemperatur von 10 

ºC) beträgt je nach Höhenlage 160 - 130 Tage. Dieser verhältnismäßig lange Zeit-

raum wirkt sich günstig auf die Ertragsfähigkeit der Wälder aus, bringt aber auch 
eine erhöhte Frostgefahr in Mulden und Senken mit sich. Aus waldbaulichen Ge-

sichtspunkten ist die sog. „7 ºC-Isotherme“ (= Linie gleicher Lufttemperatur) hervor-

zuheben. Diese entspricht im donaunahen Raum, je nach Exposition, in etwa der 600 
m - Höhenlinie. Lagen unterhalb 600 m NN (an Südhängen > 650 m NN) sind den 
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wärmebegünstigten Donaurandlagen zuzuordnen. Wärmeliebende Baumarten wie die 
Eiche, Hainbuche, Lärche und der Spitzahorn können auf den jeweils geeigneten 

Standorten an der Bestockung beteiligt werden. Über 600 m NN ist das Wärmeange-

bot für ein gutes Wachstum anspruchsvoller Baumarten nicht mehr ausreichend. In 
dieser submontanen Bergmischwaldregion dominieren Fichte, Tanne und Buche mit 

Bergahorn. 

Die mittlere Jahresschwankung der Lufttemperatur (= Differenz zwischen kältesten 
und wärmsten Monat) ist ein Maß für die Kontinentalität bzw. Ozeanität eines Gebie-

tes. Der kontinentale Klimaeinschlag des Kartiergebietes kommt mit mittleren Jah-

resschwankungen zwischen 19 und 20 ºC zum Ausdruck, wobei die donaunahen Be-
reiche eine stark abgemilderte kontinentale Klimatönung aufweisen. Die Wärmebe-

günstigung der Donaueinhänge äußert sich in einer langen Vegetationszeit von 210 - 

220 Tagen (bei einer Tagesdurchschnittstemperatur von > 5 ºC) um schließlich auf 
190 Tage in Höhenlagen über 600 m NN abzusinken. Diese lange Vegetationszeit 

bedingt jedoch auch, dass die mittleren Daten des ersten und letzten Frostes noch in 

die Vegetationszeit fallen. Es ist daher hauptsächlich in Mulden und Senken mit 
Frostschäden zu rechnen. In den frostbegünstigten Lagen sollten daher Freilagen 

etwa durch Kahlschläge vermieden werden. Als besonders frostgefährdete Baumarten 

erweisen sich die früh austreibende Buche gefolgt von der Douglasie. Weniger betrof-
fen werden Eiche, Fichte und Tanne. 

Die Hauptwind- und Sturmrichtung ist West. Daneben treten, v. a. im Winter, kühl-

trockene Nord-West-Winde, die sog. „Böhmwinde“, auf. Auf ungünstigen Standorten, 
wie verdichteten, feuchten und nassen Böden sind besonders Fichtenbestände wind-

wurfgefährdet. 

Das waldbauliche Ziel, nämlich die Begründung stabiler Mischbestände aus Fichte, 
Tanne und Buche auf der Hochfläche sollte daher soweit möglich über gedeckte Ver-

jüngungen verwirklicht werden. 

Klimatische Besonderheiten der Donauleiten 

Die klimatische Situation der „Donauleiten“ ändert sich kleinräumig je nach Höhenla-

ge, Exposition, Hangneigung, Sonneneinstrahlung und Windeinfluss. 

Die auszeichnenden Merkmale des Klimas im Donautal im Vergleich zur weiteren 
Umgebung sind ein zeitiger Einzug des Frühlings, warme Sommer und eine lange 

frostfreie Zeit. Zur Wärmebegünstigung kommen ausreichende Niederschläge, die 

nach Osten deutlich zunehmen. Wie bereits erwähnt, kommt es zwischen Frühherbst 
und Spätfrühling, bedingt durch die tiefe Tallage, zu häufiger Nebelbildung. 

Kleinklimatisch zeigen sich auch im Querprofil der Donauleiten deutliche Unterschie-

de. Am Hangfuß herrscht, bedingt durch die reflektierende, 200 - 270 m breite Was-
serfläche der Donau, die höchste Strahlungsintensität bei gleichzeitig hoher Luft-

feuchtigkeit. In den Oberhanglagen liegen die Temperaturen dagegen deutlich unter 

den der Mittel- und Unterhänge. Auch Nebel- und Taubildung wirkt sich verstärkt auf 
die mittleren und unteren Hanglagen aus. Im ausgehenden Winter werden die Hö-

henunterschiede von etwa 300 - 330 m auch dadurch deutlich, dass die Leitenhänge 

bereits aper sind, während auf der Hangkante noch Schnee liegt. 

Die Seitentäler zur Donau (z.B. Dandlbach) weisen i. a. ein typisches Schluchtwald-

klima auf, mit relativ ausgeglichenen, kühlen Temperaturen und hoher Luftfeuchtig-

keit. Eine starke Differenzierung ergibt sich jedoch durch die wechselnden Fließrich-
tungen der Bäche. Aufgrund der Richtung und Enge haben manche Talabschnitte eine 
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sehr geringe Sonneneinstrahlung, die sich besonders bei tiefem Sonnenstand im Win-
terhalbjahr auswirkt. Umgekehrt weisen sonnseitig exponierte Hangabschnitte ein 

ausgesprochen warmes, trockenes Klima auf. 

Insgesamt ist für den Bereich der Donauleiten festzuhalten, dass die extremen klima-
tischen Bedingungen die standörtlichen Verhältnisse bei weitem überlagern können. 

Eine starke und rasche Bodendegradierung durch Aushagerung, Erosion und Feiner-

deverlust ist nur durch eine laubholzreiche Dauerbestockung vermeidbar. Freiflächen 
sind auf ein Minimum zu reduzieren. 

Böden 

Die forstlichen Standorte sind in den Anlagen 2 und 3 dokumentiert und detailliert 
beschrieben. 

Die Kartierung ergibt für die Standorteinheiten folgende Flächenausstattung: 

 Einheit 032 Mäßig frisches Blocklehmmosaik:   132,3 ha; 

 Einheit 080 (Sehr) trockener Fels-Humus-Mosaikboden:    2,1 ha; 

 Einheit 202 Mäßig frische sandige Lehme:    54,3 ha; 

 Einheit 204 Frische sandige grusige Lehme:   112,7 ha; 

 Einheit 225 Quellige Lagen und Bachmullerden:     1,4 ha; 

Bemerkenswert ist, dass die Standortseinheiten 032 (mäßig frisches Block-

Lehmmosaik) und 080 (sehr trockener Fels-Humus-Mosaikboden) ausschließlich an 
den Steilhängen zur Donau hin vorkommen. 

Zusammenfassung 

Das Kartiergebiet liegt im Bereich des südlichen Klimabezirkes „Bayerischer Wald“. 
Die durch den Donaueinfluss und die Nähe des Klimabezirkes „Niederbayerisches Hü-

gelland“ wärmebegünstigten Klimaverhältnisse schaffen beste Voraussetzungen für 

das Wachstum fast aller heimischen Baumarten. 
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4.3.6. Baumartenzusammensetzung und Altersklassenaufbau 

In folgender Tabelle sind die wichtigsten Waldzustandsdaten bezogen auf die Holzbo-

denfläche (vgl. Abschnitt 4.3.2) im Untersuchungsraum aufgeführt. 

Die Daten wurden mittels der in Abschnitt 4.2.2 erläuterten Waldbegänge gewonnen. 

Fläche Fläche nach Altersklassen Fl.- 

Baumart               in %    in ha holz- 
leer 

I. 
Akl. 

II. 
Akl. 

III. 
Akl. 

IV. 
Akl. 

V. 
Akl. 

VI. 
Akl. 

VII. 
Akl. 

VIII. 
Akl. 

durch 
schn. 
alter 

Fichte 28%  85,1   26,5 6,8 11,4 9,1 26,2 5,1             59 

Ertragsklasse  35.6     36.4   37.3   36.0   33.5   35.0   35.2       

Bestockungsgrad 0,92   0,96 1,08 1,08 0,77 0,83 0,85       

Akl.-Durchschnittsalter   19 34 48 71 95 108       

Tanne 2%  7,0   1,0 0,2 0,7 0,0 1,4 3,6             85 

Ertragsklasse   I.5      I.5    I.5    I.5    I.5    I.5    I.5       

Bestockungsgrad 0,86   0,96 1,10 1,03 1,00 0,70 0,85       

Akl.-Durchschnittsalter   19 35 49 75 95 110       

Lärche 2%  5,5   0,8             4,1 0,6                   66 

Ertragsklasse   I.5      I.5        I.5    I.5         

Bestockungsgrad 0,69   0,90     0,60 1,00         

Akl.-Durchschnittsalter   20     70 100         

Kiefer 3%  8,0   0,3       0,0 1,6 3,3 2,7             90 

Ertragsklasse   I.2      I.0      I.0    I.2    I.5    I.0       

Bestockungsgrad 0,74   0,90   0,90 0,65 0,67 0,85       

Akl.-Durchschnittsalter   20   52 69 95 105       

Buche 27%  82,2   5,4 8,1 0,4 13,9 48,9 4,5 0,9       80 

Ertragsklasse   I.8      I.3    I.9    I.0    I.6    I.9    I.6   II.0     

Bestockungsgrad 0,84   0,95 0,90 1,10 0,71 0,85 0,87 0,90     

Akl.-Durchschnittsalter   19 33 45 69 95 109 130     

Edellaub frisch 14%  42,2   3,7 7,3 0,3 5,0 24,7       1,3       73 

Ertragsklasse   I.9      I.2   II.0    I.3    I.7   II.0     II.0     

Bestockungsgrad 0,88   0,93 0,83 1,00 0,76 0,91   0,90     

Akl.-Durchschnittsalter   20 31 54 68 90   130     

Hainbuche 9%  26,6         5,3       3,5 17,1       0,8       76 

Ertragsklasse  II.2       II.0     II.5   II.2     II.0     

Bestockungsgrad 0,92     0,88   0,95 0,92   0,90     

Akl.-Durchschnittsalter     34   65 89   130     

Eiche 8%  23,7         0,3 0,1 4,0 18,3 0,4 0,6       92 

Ertragsklasse  II.1       II.0    I.5    I.8   II.1    I.7   II.5     

Bestockungsgrad 0,89     1,00 1,00 0,71 0,93 0,88 0,90     

Akl.-Durchschnittsalter     40 51 69 96 110 130     

Birke 4%  12,0   1,1 5,7 0,3 1,0 3,5 0,3             55 

Ertragsklasse   I.8      I.0    I.9    I.0   II.0   II.0    I.5       

Bestockungsgrad 0,94   1,00 0,91 1,00 0,96 0,95 0,85       

Akl.-Durchschnittsalter   18 34 52 66 95 110       

Sonstige Lbb. 3%  7,8   3,4 1,1 1,7 0,9 0,7 0,0             42 

Ertragsklasse   I.2      I.1    I.6    I.3    I.1    I.3    I.5       

Bestockungsgrad 0,91   0,91 0,95 1,00 0,65 1,00 1,00       

Akl.-Durchschnittsalter   20 35 53 69 99 120       

 
Sa.: 100% =   303,4 3,3 42,1 35,0 14,9 43,2 144,6 16,8 3,6   72 

wirkliche Akl.-Ausstattung 1,1% 13,7% 11,6% 4,9% 14,3% 47,8% 5,5% 1,2%          

normale Akl.-Ausstattung   16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 0,0%     

 in ha   50,46 50,46 50,46 50,46 50,46 50,46                 

Abweichung in ha 3,3 -8,99 -15,48 -35,57 -7,24 94,11 -33,70 3,60           

Bestockungsgrad   0,95 0,92 1,07 0,74 0,87 0,86 0,90   0,88 

Flächendurchschnittsalter   19 33 48 69 94 108 130   72 

Tabelle 3: Altersklassenübersicht nach Baumarten 
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Abbildung 3: Baumartenanteile 

Unter den Baumarten dominieren Fichte, Tanne (30%) und Buche (27%). Ver-
gleichsweise hohe Anteile nehmen Hainbuche, Edellaubhölzer und Eiche ein. Diese 

Baumarten sind fast ausschließlich in den Donauleiten vertreten. 

Das Altersklassenverhältnis zeigt ein relativ ausgeglichenes Verhältnis. Lediglich die 
V. Altersklasse (81-100-jährige Bestände) ist überausgestattet.  

Diese Bestände stocken ebenfalls in den Donauleiten und wurden in der Vergangen-

heit aufgrund der steilen Exposition und der fehlenden Erschließung lediglich extensiv 
genutzt. 

Infolge starken Borkenkäferbefalls, insbesondere im Bereich der Hangoberkante der 

Donauleiten und der Verebnungen am Oberhang sind zahlreiche Kahlflächen entstan-
den, die mittlerweile teilweise mit standortgerechte Laubhölzern wiederaufgeforstet 

wurden. Entsprechend hat sich der Anteil der Fichte zugunsten von Laubhölzern im 

Vergleich zum Status in 2011 verschoben. 
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Abbildung 4: Altersklassendiagramm 

4.3.7. Vorrats- und Zuwachsverhältnisse 

Vorrat: 

Summe: 72.760 Erntefestmeter, das sind bezogen auf die Holzbodenfläche von 

302,8 ha: 240 Erntefestmeter je ha. 

Baumart Altersklasse Summe 

  I II III IV V VI VII   

Fi, Ta 1.025 1.478 4.007 3.585 14.819 4.905 0 29.819 

Kie, Lä 56 0 3 969 951 902 0 2.881 

Bu 182 458 76 2.622 14.861 1.660 374 20.233 

ELbh 276 328 332 798 5.581 0 323 7.638 

Hainbuche 0 306 0 666 4.995 0 302 6.269 

Ei 0 20 12 481 3.720 91 148 4.472 

SLbh 60 507 113 211 518 39 0 1.448 

Summe: 1.599 3.097 4.543 9.332 45.445 7.597 1.147 72.760 
Tabelle 4: Holzvorrat 
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Zuwachs: 

Summe: 2.017 Erntefestmeter, das sind bezogen auf die Holzbodenfläche von 302,8 

ha: 6,7 Erntefestmeter je ha. 

Baumart Altersklasse Summe 

  I II III IV V VI VII   

Fi, Ta 247 125 213 87 221 67 0 960 

Kie, Lä 9 0 0 19 11 9 0 48 

Bu 22 47 5 89 328 32 6 529 

ELbh 45 34 10 14 55 0 0 158 

Hainbuche 0 30 0 26 119 0 5 180 

Ei 0 2 1 15 80 2 2 102 

SLbh 6 27 2 5 0 0 0 40 

Summe: 329 265 231 255 814 110 13 2.017 
Tabelle 5: Holzzuwachs 

 

Der Istzuwachs (laufender Zuwachs) wurde altersklassen- und baumartenweise über 

folgende Ertragstafeln hergeleitet: 

Fichte Fichte ASSMANN-FRANZ (1963, mittleres Ertragsniveau) 

Kiefer Kiefer GEHRHARDT (1921, mittelstarke Durchforstung) 

Lärche Lärche SCHOBER (1946, mäßige Durchforstung) 

Buche Buche GEHRHARDT (1908, mäßige Durchforstung) 

Eiche Eiche JÜTTNER (1955, mäßige Durchforstung) 

Edellaubholz Esche WIMMENAUER/SCHWAPPACH (1919/1929) 

Esche Esche WIMMENAUER/SCHWAPPACH (1919/1929) 

Bergahorn Esche WIMMENAUER/SCHWAPPACH (1919/1929) 

Schwarzerle Schwarzerle MITSCHERLICH (1945, starke Durchforstung) 

Sonst. Laubholz Birke SCHWAPPACH (1903/1929) 

Birke Birke SCHWAPPACH (1903/1929) 

Pappel Pappel BLUME (1949) 
Tabelle 6: Ertragstafeln  

Die Zuwachsgrößen basieren auf den Ertragstafeln und müssen, wie jüngste Zu-
wachsuntersuchungen zeigen, mit Vorbehalt betrachtet werden. Die tatsächlichen 

Zuwachsgrößen dürften über den hier errechneten Werten liegen. 

4.3.8. Pflegezustand 

Die Mehrzahl der Bestände der Hochfläche ist gut gepflegt. Die jüngsten Wiederauf-

forstungen sind, mit Ausnahme von kleineren Lücken in Frostlagen, voll bestockt, so 
dass in den kommenden Jahren keine Ergänzungspflanzungen notwendig sein wer-

den. Die Bestände in den Leiten werden zum Teil extensiv und naturnah bewirtschaf-

tet, bzw. sind aus der Nutzung genommen. 
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4.3.9. Vitalität / Gesundheitszustand 

Die Ansprache der Vitalität erfolgte stichproben- bzw. stratenweise über den Kronen-

zustand der Bäume. Im Anhalt an die im Rahmen der jährlich bundesweit von den 

Forstbehörden durchgeführten Kronenzustandserhebungen wurden mittels Feldste-
cher die Nadel- bzw. Blattverluste der Leitbaumarten Fichte, Buche, Eiche ange-

schätzt und wie folgt eingewertet: 

 Vitalität "gut": Schadstufen 0 / 1 (bis 25% Nadel-/Blattverlust) 

 Vitalität "mittel": Schadstufe 2 (25 - 40% Nadel-/Blattverlust) 

 Vitalität "schlecht": Schadstufe 3 / 4 ( > 40 % Nadel-/Blattverlust) 

Ergebnisse: 

 
Fichte  

Buche 
 
 

 
Eiche 
 
Abbildung 5: Gesundheitszustand (Grad der Kronenverlichtung) 
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Gegenüberstellung der Ergebnisse des Waldzustandsberichts 2019 des Bayerischen 
Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten für Bayern und der 

Kronenzustandserhebungen im "Engeren Untersuchungsraum": 

Baumart 

Vitalität / Schadstufe 

2011 2019 

gut mittel schlecht gut mittel schlecht 

0 / 1 2 3 / 4 0 / 1 2 3 / 4 

  Fichte 80% 19% 1% 72% 24% 4% 

Bayern Buche 55% 41% 4% 70% 27% 3% 

  Eiche 44% 52% 4% 54% 43% 3% 

  Fichte 82% 17% 1% 75% 20% 5% 

U-Raum Buche 65% 33% 2% 67% 35% 2% 

  Eiche 46% 51% 3% 46% 52% 2% 

Tabelle 7: Gesundheitszustand von Hauptbaumarten 

 

Der Vergleich der Ergebnisse zeigt, dass der Gesundheitszustand der untersuchten 
Bäume in etwa den bayerischen Durchschnittswerten entspricht. Analog zum bayeri-

schen Durchschnitt hat sich der Gesundheitszustand der Fichten seit 2011 deutlich 

verschlechtert, während sich bei Buchen und Eichen keine Veränderungen zeigten. 
Insbesondere das extrem trockene Frühjahr und der trocken-heiße Sommer 2018 

sowie der trocken-heiße Früh- und Hochsommer 2019 wirkten sich negativ auf die 

Vitalität der wenig trockenresistenten Fichten aus. 

4.3.10. Grad der Naturnähe 

Unter Berücksichtigung der standörtlichen Gegebenheiten und der von KÖLLING in-

folge des Klimawandels zu erwartenden Betriebsrisiken für ausgewählte Baumarten 
wurden die ausgeschiedenen Waldbestände im Hinblick auf ihre potenziell natürliche 

Zusammensetzung bewertet. 

In Anlage 5 sind die einzelbestandsweisen Ergebnisse dargestellt. Insgesamt sind die 
im Kartiergebiet erfassten Waldbestände auf 80% der Fläche als naturnah bzw. rela-

tiv naturnah einzustufen. 

4.3.11. Erschließung 

Bereich Donauleite: Die Hänge sind nur spärlich mit nicht Lkw-fahrbaren Rückewegen 

erschlossen. Eine Holznutzung ist nur auf einem kleinen Teil der Hangflächen mög-

lich. 

Bereich Hochfläche: Anbindungen an das öffentliche Straßennetz sind ausreichend 

vorhanden und die Holzabfuhr ist somit gesichert. Die Feinerschließung der Bestände 

ist insgesamt zufriedenstellend und lediglich auf einzelnen Teilflächen noch ergän-
zungsbedürftig. 



ES-R Antragsunterlagen UVS Forstwirtschaft, Jagd und Wildökologie 

 

Seite 22 von 51  JES-A001-SCHA1–B40023-00-AFE 

4.3.12. Schutzstatus und Waldfunktionen 

Nach Art. 6 Abs. 2 Satz 1 BayWaldG hat der Wald grundsätzlich "Schutz-, Nutz- und 

Erholungsfunktionen sowie Bedeutung für die biologische Vielfalt".  

Schutzwald nach Art. 10 Abs. 1 BayWaldG 

Bereich Donauleite: Nahezu der gesamte Wald im Steilhangbereich der Donauleiten 

ist als sogenannter unbedingter Schutzwald im Sinne des BayWaldG einzustufen. 

Demnach kommt dem Wald die Schutzwaldeigenschaft allein aufgrund der orografi-
schen und geografischen Lage zu. Einerseits sind die Steillagen stark erosionsgefähr-

det, zum anderen dient er dazu, Erdabrutschungen, Steinschlägen oder ähnlichen 

Gefahren vorzubeugen. 

Bereich Hochfläche: Kein Waldbestand erfüllt die Schutzwaldfunktionen. 

Naturschutzrechtlich bedingte Schutzfunktionen 

Die Waldflächen im engeren Untersuchungsgebiet sind zudem mit vielfältigen natur-
schutzrechtlich relevanten Gebietsausweisungen belegt: 

Bereich Hochfläche:  

 Landschaftsschutzgebiet "Donauengtal Erlau-Jochenstein" 

 diverse Biotope gem. Art. 19 BayNatSchG: z. B. "Feldgehölz/Hecken-
Komplex mit Altgrasflur nordwestlich Riedl" 

Bereich Donauleite:  

 Landschaftsschutzgebiet "Donauengtal Erlau-Jochenstein" 

 Naturschutzgebiet "Donauleiten von Passau bis Jochenstein" 

 FFH Gebiet "Donauleiten von Passau bis Jochenstein" 

 Biotop gem. Art. 19 BayNatSchG "Steilufer der Donau mit wärmeliebenden 
Pflanzengesellschaften" 

 Biotop gem. Art. 19 BayNatSchG "Donauleite zwischen Grünau und Staats-
grenze" (an ausgewiesenes NSG angrenzender Biotop) 

Auf folgender Abbildung sind die mit naturschutzrechtlich bedingtem Schutzstatus 

belegten Flächen schraffiert (Biotope, FFH-Gebiet) bzw. hellrot (NSG) und dunkelgrün 
(LSG) dargestellt: 
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Abbildung 6: Schutzgebiete in der Donauleite zwischen Grünau und Staatsgrenze TK 25 

 

Klimaschutzfunktion 

Bereich Donauleite: Der Waldbestand im Hangbereich erfüllt eine bedeutende Funkti-

on vor allem hinsichtlich der Verzögerung bzw. des Rückhalts von Kaltluftabflüssen in 
Richtung Jochenstein. 

Bereich Hochfläche: Hier ist davon auszugehen, dass die der Ortschaft Riedl in nördli-

cher Richtung vorgelagerten und entlang des Dandelbaches stockenden Waldbestän-
de (Bestände I.4b in Anlage 1 Waldzustandskarte) sich positiv auf das Kleinklima im 

Ort auswirken, indem sie den Abfluss von aus Norden kommender Kaltluft zurückhal-

ten bzw. verzögern. 

Immissionsschutzfunktion 

Mangels derzeit vorhandener Emissionsquellen im Untersuchungsgebiet besitzen die 

Waldbestände keine Immissionsschutzfunktion. 

Lärmschutz: Infolge des geringen lokalen Verkehrsaufkommens und fehlender Lärm 

emittierender gewerblicher Betriebe erfüllen die Waldbestände im Untersuchungs-

raum keine Lärmschutzfunktionen. 
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Sichtschutz: Die Waldbestände im Untersuchungsraum erfüllen keine Sichtschutz-
funktionen gegenüber die Landschaftsästhetik negativ beeinflussenden baulichen An-

lagen. 

Erholungsfunktion 

Grundsätzlich dienen alle öffentlich zugänglichen Wälder der Erholung. Eine über das 

normale Maß hinausgehende Erholungsfunktion erfüllen die Waldbestände im Unter-

suchungsraum nicht. 

Nutzfunktion 

Der gesamte Wald im Untersuchungsraum, ist "Nutzwald" im eigentlichen Sinn, wobei 

die Intensität der Waldbewirtschaftung von Lage, Geländeform, Erschließung und 
Eigentümerinteressen abhängen. 

Im Bereich der Donauleiten ist mit Ausnahme der Ortsverbindungsstraße Jochen-

stein-Gottsdorf, kein schwerlastfahrbarer, befestigter Weg vorhanden. Lediglich ein-
zelne unbefestigte Rückewege, die höhenparallel im Mittelhangbereich verlaufen, er-

lauben eine extensive und punktuelle Holznutzung in Wegnähe bzw. unter Einsatz 

von Seilkrananlagen. 

In den ebenen Lagen oberhalb der Donauleiten (Hochfläche) wird flächig reguläre 

Holznutzung betrieben, wobei auch hier der Grad der Bewirtschaftungsintensität un-

terschiedlich ist. Die Erschließung durch Lkw-fahrbare Wege, sowie die Feinerschlie-
ßung durch Rückewege und Rückegassen sind ausreichend, so dass nahezu alle 

Waldbestände bzw. -grundstücke mittels Forstschlepper erreichbar sind. 

Waldfunktionsplanung gem. BayWaldG 

Durch die Planung des gegenständlichen Vorhabens sind keine Wälder mit Sonder-

funktionen gemäß Art. 6 BayWaldG direkt oder indirekt betroffen. Das AELF bestätig-

te dies in seiner Stellungnahme vom 13.12.2010. Seitdem haben sich keine Ände-
rungen ergeben. 
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4.4. Wesentliche positive und negative Auswirkungen - Bayern 

Die Beurteilung der Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf die Forstwirtschaft 
wird nach Ist-Zustand, Eingriffsintensität und Auswirkungen des Eingriffs vorgenom-

men, wobei kumulierende Auswirkungen und Wechselwirkungen berücksichtigt wer-

den. Folgende Relevanzmatrix dient als Anhalt für die Beurteilung möglicher Auswir-
kungen: 

  
Sensibilität des Ist-Zustandes 

keine bis geringe mittel hoch 

E
in

g
ri

ff
s
in

te
n

s
it

ä
t Keine unerheblich unerheblich unerheblich 

gering vernachlässigbar gering mittel 

mittel gering mittel hoch 

hoch mittel hoch sehr hoch 

 

4.4.1. Unmittelbare Auswirkungen des Vorhabens 

4.4.1.1. Waldflächenverluste durch Rodungen 

Gem. Art 9 Abs. 2 BayWaldG handelt es sich um eine Rodung, wenn Wald zugunsten 
einer anderen Bodennutzungsart beseitigt wird. Im vorliegenden Fall entstehen Wald-

flächenverluste durch Rodungen für die Anlage des Speichersees auf der Hochfläche. 

Die Rodungsflächen, bzw. die Beseitigung von Waldflächen i. S. d. Art. 2 BayWaldG, 
umfassen eine Fläche von insgesamt 16.790 qm (vgl. Tabellen 8 und 9). Eine vo-

rübergehende Inanspruchnahme von Waldflächen für bauliche Zwecke (Baustellen-

einrichtung etc.) erfolgt nicht. Die Lage der Flächen ist aus der als Anlage 1 beigefüg-
ten Waldzustandskarte bzw. aus den als Anlage 6 beigefügten flurnummernscharfen 

Lageplänen auf Basis von Orthophotos im Maßstab 1:2.000 ersichtlich. In der Anlage 

4 sind die betroffenen Waldbestände detailliert beschrieben. Es handelt sich um die 
Waldorte I.4a0, I.4a3 (Teilflächen Nord) und I.4b1, I.4b6, I.4b7, I.4b8 (Teilflächen 

Süd). Folgende Tabellen geben die flurnummernscharfen Flächenabgrenzungen der 

Rodungsflächen wieder: 

Fl.Nr.  Rodungsfläche Gesamtfläche 

  (qm) (qm) 

2164 1.070 3.710 

2165 730 5.850 

2166 295 3.400 

2176 395 1.710 

1213 230 7.459 

Summe "Nord" 2.720   
Tabelle 8: Rodungsflächenaufstellung "Nord"  
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Fl.Nr.  Rodungsfläche Gesamtfläche 

  (qm) (qm) 

1236 435 42.494 

1239 189 5.260 

1240 2.456 2.456 

1241 8.180 11.068 

1242 220 6.865 

1243 270 7.972 

1244 2.040 7.773 

1246 280 6.237 

Summe "Süd" 14.070   
Tabelle 9: Rodungsflächenaufstellung "Süd" 

Die Rodungsflächen wurden digital durch Verschneidung der Lagepläne der techni-
schen Planung und der Orthophotos ermittelt. Anschließend wurden die Werte mit 

den Flächenangaben des vom Vorhabenträger zur Verfügung gestellten Grundstücks-

verzeichnisses abgeglichen. 

 
Abbildung 7: Lage der Rodungsflächen TK 25 
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4.4.2. Mittelbare und indirekte Auswirkungen des Vorhabens 

4.4.2.1. Auswirkungen auf die Waldböden 

Bauphase 

Waldböden werden nicht für temporäre Baustelleinrichtungen beansprucht. Ein Ober-

flächenabfluss des Niederschlagswassers von den verdichteten Zwischenlagerflächen 

auf die südlich und südwestlich des Speichersees gelegenen Waldorte findet nicht 
statt. Die Auswirkungen sind somit unerheblich. 

Betriebsphase 

Speichersee und Stollenbauwerk werden zum Untergrund hin isoliert, so dass kein 
Wasseraustausch zwischen den Bauwerken und den umliegenden Standorten statt-

findet. Die Auswirkungen sind somit unerheblich. 

4.4.2.2. Auswirkungen auf das Mikroklima 

Eventuelle Auswirkungen auf das Mikroklima sind ausschließlich während der Be-
triebsphase zu erwarten. 

Bereich Donauleite: Die in Abschnitt 4.4.1.1. beschriebenen Rodungsvorhaben haben 

aufgrund der geografischen Entfernung und des intakten Waldbestandsgefüges an 

den Donauhängen keine Auswirkungen auf die am Hangfuß der Donauleiten gelege-
nen Waldflächen. 

Bereich Hochfläche: Bauvorhaben können das Mikroklima grundsätzlich durch Rodun-

gen, Geländeveränderungen (Dammbauten, Einschnitte), Versiegelungen und durch 
Begleitpflanzungen beeinflussen.  

Bei größeren Rodungen (> 5 ha) kommt es im Bereich der neu entstehenden Be-

standsränder zu einer Verschiebung des gedämpften waldtypischen Mikroklimas in 
Richtung des extremeren Freilandklimas. Die bedeutet eine örtlich begrenzte geringe-

re Luftfeuchtigkeit, höhere bzw. tiefere Extremtemperaturen, stärkere Luftbewegun-

gen und eine stärkere Ein- und Ausstrahlung als in einem geschlossenen Bestand. 
Die Auswirkungen sind unmittelbar am Bestandsrand am größten und nehmen mit 

zunehmender Bestandstiefe ab. Diese Auswirkungen entstehen auch bei Kahlschlag-

nutzungen oder der Anlage von Schneisen zur forstlichen Bewirtschaftung und sind 
nur von vorübergehender Dauer. Da es aber durch das Vorhaben zu keinen großflä-

chigen Rodungen (geplant sind 16.790 qm Rodungsfläche) kommt, sind auch keine  

Veränderungen des Mikroklimas zu erwarten. Veränderungen des Mikroklimas können 
auch durch die Bildung von Kaltluftlagerungen infolge Hang- oder Talquerungen 

durch Dämme entstehen, die zu tieferen Lokaltemperaturen und zu einer kürzeren 

Vegetationsperiode im Nahbereich führen können. Durch das Vorhaben sind jedoch 
infolge der sehr guten Ableitung und Durchlüftung keine relevanten Kaltluftseebil-

dungen zu erwarten. Zwischen den Rodungsflächen und der Ortschaft befinden sich 

zudem weitere Waldbestände, die den aus Norden in Richtung Riedl strömenden Kalt-
luftfluss zurückhalten, so dass auch hier keine negativen Auswirkungen auf das 

Mikroklima in Riedl zu erwarten sind. Die meteorologischen Wirkmechanismen sind 

detailliert im Klimafachgutachten und den Begleitgutachten beschrieben.  

Insgesamt sind die Auswirkungen des Vorhabens auf das Mikroklima aus forstwirt-

schaftlicher Sicht unerheblich. 
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4.4.2.3. Auswirkungen auf die Immissionsschutzfunktion 

Eventuelle Auswirkungen wären ausschließlich während der Bauphase des Speicher-

sees zu erwarten. 

Lärm, Schadstoffe und Staub: Die zu rodenden Waldbestände haben lagebedingt kei-
ne abschirmende Wirkung gegenüber der Wohnbebauung in Riedl, Jochenstein oder 

Gottsdorf. 

Insgesamt sind die Auswirkungen unerheblich. 

4.4.2.4. Auswirkungen auf die Erholungsfunktion 

Die Erholungsfunktion der vom Vorhaben angeschnittenen Waldbestände wird durch 

die Verluste von Waldrandbereichen punktuell vermindert.  

Die Auswirkungen sind aufgrund der kleinflächigen Rodungsmaßnahmen insgesamt 

als gering einzustufen. 

4.4.2.5. Auswirkungen auf die Nutzfunktion / Holzproduktion 

Der Entzug von insgesamt 1,68 ha Produktionsflächen durch Rodung wirkt sich unab-

hängig von den Besitzverhältnissen grundsätzlich negativ auf die Nutzholz- und Ener-
gieholzerzeugung aus. Aufgrund der relativen Kleinflächigkeit der Eingriffe in die 

Waldbestände und der Erstaufforstung einer 0,57 ha großen landwirtschaftlich ge-

nutzten Fläche (vgl. Abschnitt 4.6) sind die Beeinträchtigungen des Vorhabens im 
Hinblick auf die Holzproduktion  als vernachlässigbar einzustufen.  

 

4.5. Wesentliche positive und negative Auswirkungen - Österreich 

Das Vorhaben wird auf deutschem Hoheitsgebiet realisiert. Mit Blick auf die geografi-
sche Entfernung zu Österreich sind auch keine mittelbaren Auswirkungen des Vorha-

bens in Österreich zu erwarten. 
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4.6. Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Auswirkun-
gen 

Der dauerhafte Waldflächenverlust als das für die Forstwirtschaft dominante Merkmal 

wurde im Rahmen des Planungsprozesses im Sinne einer waldflächensparenden Pla-
nung weitestgehend minimiert. Zudem ist vorgesehen, die durch das Vorhaben be-

dingten Waldflächenverluste durch entsprechende Ausgleichsmaßnahmen (Erstauf-

forstung) zu kompensieren.  

Erstaufforstungen, das heißt eine Erhöhung der Waldfläche, führen zwangsläufig zu 

einer Flächenreduzierung anderer Bodennutzungsarten. In der Regel geht dies zu 

Lasten der landwirtschaftlich genutzten Fläche. In der folgenden Tabelle sind ausge-
suchte Flächenbilanzen des Bayerischen Landesamts für Statistik zum Stichtag 

31.12.2017 aufgeführt: 

 Wald  Landwirtschaft 

Freistaat Bayern 35% 47% 

Regierungsbezirk Niederbayern 33% 51% 

Landkreis Passau 28% 55% 

Gemeinde Untergriesbach 46% 41% 

Tabelle 10: Anteile der Bodennutzungsarten Wald und Landwirtschaft an der Gesamtfläche 

Aus den Daten geht hervor, dass der Waldflächenanteil im Gemeindegebiet Unterg-

riesbach und somit im Planungsgebiet relativ hoch ist. Erstaufforstungen als Kompen-
sationsmaßnahmen für die Rodungen sind deshalb aus forstwirtschaftlicher Sicht 

nicht vordringlich und müssen keinesfalls 1 : 1 umgesetzt werden. Im vorliegenden 

Fall wird die Rodungsfläche von insgesamt 1,68 ha (vgl. Abschnitt 4.4.1) durch die 
Erstaufforstung einer bisher landwirtschaftlich genutzten Fläche mit einem Umfang 

von 0,57 ha zumindest teilweise ersetzt. Die örtlich zuständige Forstbehörde hat dazu 

ihr Einverständnis erteilt. Dies entspricht einem Verhältnis von Erstaufforstungsfläche 
zu Rodungsfläche von 1 : 3. 

Die Erstaufforstungsfläche liegt rund 1 Kilometer nordöstlich des geplanten Speicher-

sees (vgl. Abbildung 8). Ein entsprechendes Orthophoto der Fläche ist als Anlage 7 
beigefügt. Im April 2011 wurde die rd. 5.700 qm umfassende östliche Teilfläche des 

Grundstücks Fl.Nr. 123, Gemarkung Gottsdorf, von der Waldbesitzervereinigung 

Wegscheid wie folgt aufgeforstet: 

Waldbestand: 

Auf einer Fläche von ca. 0,57 ha wurden 1.200 Stück Bergahorn Containerpflanzen 

(Herkunft 80109, Stammzertifikat D 0920813111109, Registerzeichen 91801090022, 
aut, AG forstlicher Zweck) gepflanzt. Material: Verschult 1/0, Größe 50 – 80 cm, Ver-

band 2mx1,5m. 

Jede achte Pflanze wurde durch eine Hainbuche (Herkunft 80604, Stammzertifikat D 
096061101206, Registerzeichen 091806040152, aut, unbekannt, AG, FoWi, EB) er-

setzt. Material: Verschult 1/2, Größe 50 – 80 cm. 
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Waldrandgestaltung: 

Entlang der Straße wurden in 3er Gruppen folgende Sträucher (Pflanzverband 

2mx2m, Pflanzengröße 50-80 cm) gepflanzt: 

25 Stück gem. Schneeball 25 Stück Roter Hartriegel 

50 Stück Hasel 25 Stück gem. Heckenrose 

25 Stück Schlehe 25 Stück Weißdorn 

Die Teilfläche wurde mit einem "Hasen- und Rehwild sicheren", 1,6 m hohen Knoten-

geflecht gezäunt (350 lfm entspricht 7 Rollen). Als Pfosten wurden Z Profile (90 

Stück) alle 4 Meter verwendet. 

 
Abbildung 8: Lage der Ausgleichsfläche (Erstaufforstung) TK 25 

Die Aufforstungsfläche wurde vom Unterzeichner im Oktober 2020 besichtigt.  

Alle Bergahorne sind gut angewachsen, vital und mittlerweile rd. 4 bis 5 Meter hoch. 
Die Hainbuchen sind rd. 1,5 Meter hoch und ebenfalls gesund. Ausfälle gab es nur in 

sehr geringem Umfang, die Pflanzendichte ist aus forstfachlicher Sicht ausreichend 

für die Begründung eines den waldgesetzlichen Bestimmungen genügenden Waldbe-
standes und der Pflegezustand ist zufriedenstellend. 

Durch die Ersatzaufforstung werden die in Abschnitt 4.4 beschriebenen Beeinträchti-

gungen kompensiert.Folgende Fotos zeigen den aktuellen Zustand der Erstauffors-
tung: 



ES-R Antragsunterlagen UVS Forstwirtschaft, Jagd und Wildökologie 

 

JES-A001-SCHA1–B40023-00-AFE  Seite 31 von 51 

 
Abbildung 9: Erstaufforstung, Blick von NO nach SW entlang der Straße (13.10.2020) 

 

 
Abbildung 10: Erstaufforstung, Blick von NW nach SO entlang der Straße (13.10.2020) 
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4.7. Vorschläge für die Beweissicherung und Kontrolle 

4.7.1. Waldbodenuntersuchung 

Waldbodenuntersuchungen nach Inbetriebnahme des Speichersees sind nicht erfor-

derlich, da ein Austausch von Grundwasser und Speicherwasser aufgrund der Abdich-
tung der Speichermulde ausgeschlossen ist und sich demzufolge keine Änderungen 

des Wasserregimes und der Bodenzusammensetzungen ergeben. 

4.7.2. Kronenzustandserhebungen 

Weitere Kronenzustandserhebungen (vgl. Abschnitt 4.3.9) sind aufgrund der nicht zu 

erwartenden Veränderungen des Kleinklimas nicht erforderlich.  

4.7.3. Erstaufforstung 

Die Durchführung der Maßnahme erfolgte nach in der forstlichen Praxis anerkannten 

Maßstäben und ist als ordnungs- und sachgemäß zu bewerten. Die Verjüngung ist 
gesichert und bedarf keiner weiteren Kontrollen oder Überprüfungen.  
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5. Teilbereich Jagd, Wildökologie 

Gegenstand der Betrachtung dieses Teils der Umweltverträglichkeitsstudie sind die zu 
erwartenden Auswirkungen des Projektes auf Wildökologie und Jagd und damit die zu 

erwartenden Lebensraumveränderungen der jagdbaren Wildtiere. 

5.1. Untersuchungsraum 

Die Abgrenzung des Untersuchungsgebiets wurde so vorgenommen, dass die von 

möglichen erheblichen Projektauswirkungen betroffenen Wildtiere und Jagdreviere 

erfasst werden. Die funktionale Abgrenzung wurde auf Basis der Aktionsradien der 
Leittierarten (Rehwild, Schwarzwild, sonstiges Niederwild) vorgenommen. Allerdings 

ist auf Grund des gewohnten Umgangs zwischen Wildtieren und Mensch in diesem 

Raum davon auszugehen, dass die Auswirkungen der Bauphase und Betriebsphase in 
einem Umkreis von maximal 0,5 bis 1 km gegeben sind. Dies wurde auch in den 

Fachbesprechungen (vgl. Abschnitt 5.2.1) so bestätigt. Als wildökologisch relevantes 

Gebiet, in dem bau- und betriebsbedingte Projektwirkungen auftreten könnten, wur-
de daher das Gemeinschaftsjagdrevier "JG Gottsdorf-Donauseite" untersucht. Das 

Jagdrevier umfasst insgesamt 794 ha bejagbare Fläche. 

 
Abbildung 11: Gemeinschaftsjagdrevier "JG Gottsdorf - Donauseite" TK 25 (dunkelblaues Oval: ungefähre 
Lage des geplanten Speichersees) 

Auf eine Betrachtung der benachbarten Jagdreviere wurde verzichtet, da hier weder 

direkte noch indirekte Auswirkungen zu erwarten sind. 

  

geplanter Speichersee 
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5.2. Untersuchungsmethodik 

Grundlage für die Bewertung der jagdwirtschaftlichen sowie wildökologischen Auswir-
kungen des Vorhabens im Rahmen der Planfeststellung sind neben umfassenden Be-

standsaufnahmen vor Ort, Informations- und Abstimmungsgespräche mit relevanten 

Behördenvertretern und weiteren fachkundigen Personen.  

5.2.1. Abstimmungsgespräche 

Abstimmungsgespräche erfolgten mit 

 der Unteren Jagdbehörde am LRA Passau in 2012 und 2020,  

 dem für das Projektgebiet zuständigen Revierförster in 2012,  

 einer Vertreterin des Jagdpächters in 2012, 

 dem Hegeringleiter in 2012.  

5.2.2. Begehung und Kartierung 

Im Zuge des Waldbegangs und der Standortskartierung auf der Fläche des Untersu-

chungsraumes (vgl. Abbildung 3) wurden die wildökologischen und jagdlichen Ver-

hältnisse in die Betrachtung einbezogen. Ein flächendeckender Begang auch der Of-
fenlandflächen erhob die Nutzungsstrukturen sowie die Habitate für das jagdbare 

Wild. Jagdstrecken, Wechselverhalten sowie die Wildschadenssituation werden an-

hand der Auswertung vorhandener Daten dargestellt.  

Vom geplanten Vorhaben ist das Jagdrevier "JG Gottsdorf–Donauseite" betroffen. 

Hier wurde die Habitatausstattung in Bezug auf die vorkommenden Wildtierarten un-

tersucht. 

 

5.3. Bestandssituation 

5.3.1. Habitatausstattung 

Waldflächen 

Die Waldausstattung ist im Untersuchungsgebiet durch die großen Waldflächen der 
Donauleite geprägt. Neben der landwirtschaftlichen Nutzung blieben auch auf der 

Hochfläche einige größere, zusammenhängende Waldgebiete erhalten, die heute teil-

weise bedeutende Habitate für das Rehwild darstellen. In den zwischen den größeren 
Waldkomplexen gelegenen landwirtschaftlichen Bereichen ist Wald in Form von 

Kleinstwaldflächen oder Feldgehölzen vorhanden. Aus wildökologischer Sicht sind 

auch diese Flächen als wichtige Einstands- und Deckungsflächen zu betrachten. Ein 
wesentliches Element der Habitatausstattung sind einige Heckenstrukturen, die vor 

allem in ihrer Funktion als Biotopverbindungen von Bedeutung sind.  

Landwirtschaftliche Flächen  

Auch durch die mäßig intensive Landwirtschaft kam es in der Vergangenheit zu einem 

Verlust an Strukturen und extensiv genutzten Flächen und damit verbunden zu einem 

Verlust von Einstands- und Äsungsmöglichkeiten. Die entstandenen großen Freiflä-
chen bieten nur während der Vegetationszeit Nahrung und Deckung, außerhalb der 

Vegetationszeit sind Brachflächen und Heckenzüge von sehr großer Bedeutung. 
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Gewässerflächen 

Im Untersuchungsgebiet finden sich neben der Donau im SW und dem bestehenden 

Weiher zwischen Gottsdorf und Riedl (Standort des geplanten Speichersees) zahlrei-

che größere ganzjährig wasserführende Bäche und Gräben, die zur Donau entwäs-
sern. Diese sind für Wildtiere von großer Bedeutung.  

Siedlungsbereiche 

Die vorhandenen Ortschaften sind mit ihrer Fläche für Wildtiere kaum nutzbar. Die 
Nahbereiche dieser Siedlungen sind häufig sehr attraktiv (z.B. Obstgärten) und kön-

nen im Einzelfall auch von allen Wildarten genutzt werden. Allerdings ist die Sied-

lungsfläche im Verhältnis zur Wald- und Offenlandfläche von untergeordneter Bedeu-
tung. 

Barrieren 

Als trennende Elemente sind im Untersuchungsraum lediglich die beiden Kreisstraßen 
anzusehen. Die Kreisstraße PA 51 verläuft im Süden entlang der Donau, die PA 50 

verbindet den Ort Gottsdorf nach Nordwesten. Beide Straßen sind nicht gezäunt und 

stellen daher keine absoluten Biotopgrenzen dar. Der Fallwildanteil durch Unfälle im 
Jagdrevier Gottsdorf beträgt ca. 5%. Wildwechsel findet im Untersuchungsraum lokal 

begrenzt (v. a. Rehwild, Niederwild) und lediglich zum Teil überregional (Schwarz-

wild) statt. 

5.3.2. Wildartenspektrum 

In der folgenden Untersuchung werden lediglich die dem Jagdrecht (BJagdG und Bay-

JagdG) unterliegenden, bejagbaren und im Untersuchungsgebiet vorkommenden 
Wildarten behandelt. 

Als Leitarten zur Beurteilung der Auswirkungen auf das Schutzgut Wild sind dabei 

jene Arten auszuwählen, die eine besondere oder spezifische Empfindlichkeit gegen 
den Einfluss der jeweiligen Eingriffsfaktoren aufweisen. Beim Schalenwild sind im 

Untersuchungsgebiet das Rehwild und das Schwarzwild heranzuziehen, beim Nieder-

wild Hase und Rebhuhn.  

Der Fasan ist vorhanden, aber für das Untersuchungsgebiet keine relevante Indi-

katorart, da er auf die Wirkfaktoren Flächeninanspruchnahme, Schall und Schadstof-

femissionen weitgehend unsensibel reagiert.  

 Weitere jagdbare Flugwildarten wie Enten, Gänse, Ringeltauben und Rebhühner so-

wie der Biber werden, sofern diese nach § 44 Abs.1, 2 BNatSchG geschützt bzw. in 

der Vogelschutzrichtlinie oder im Anhang IV der FFH-Richtlinie gelistet sind, in Bezug 
auf die Auswirkungen des Vorhabens im Artenschutzgutachten und ansonsten im Be-

richt Biotope Ökosysteme Pflanzen und Tiere betrachtet. Für diese kann festgehalten 

werden, dass bei vorhabenbedingten Auswirkungen Ausgleichsmaßnahmen durchge-
führt werden, die den Erhalt der Population sicherstellen.Rehwild 

Das Rehwild ist die dominierende Schalenwildart im Untersuchungsgebiet. Es ist als 

Kulturfolger sehr anpassungsfähig und kommt auch in der offenen Agrarlandschaft in 
größerer Dichte vor, wo es teilweise auch im Herbst und Winter tagsüber bleibt. Bei 

monotonen Geräusch- und Bewegungsabläufen äst das Rehwild auch unmittelbar 

neben stark befahrenen Straßen. Die Verluste durch Straßenverkehr lagen im den 
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Gemeinschaftsjagdrevier JG Gottsdorf-Donauseite im Mittel der Jahre 2017 bis 2019 
unter 2 % der Streckenliste  

Die lokalen Rehwild-Wechsel sind über das ganze Untersuchungsgebiet verstreut. 

Eine besondere Häufung oder Auffälligkeit wurde nicht festgestellt. Es handelt sich 
dabei um lokale Kurzwechsel zwischen Einstand und Äsungsflächen.  

Schwarzwild 

Die örtlich buchenreichen Wälder, vor allem aber die Landwirtschaft mit reicher 
Äsung begünstigen das Vorkommen des Schwarzwildes in ganz Bayern. Auch die un-

tersuchte Region weist eine hohe Attraktivität als Schwarzwildhabitat auf. 

Zahlreiche Schwarzwildwechsel sind im Steilhang zur Donau und an den Übergängen 
zur offenen Landschaft der Hochfläche vorhanden. Auf der Restfläche finden sich kei-

ne ausgeprägten Routen des Schwarzwildes. 

Feldhase 

Obwohl gleichlaufend mit der Intensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung ein 

Rückgang der Hasendichte zu verzeichnen war, wurden in den Jagdjahren 2017 bis 

2019 durchschnittlich 1,7 Hasen jährlich auf 100 ha erlegt. Vor allem für die Aufzucht 
der Junghasen erforderliche Hecken- und Offenlandgehölzstrukturen sind ausreichend 

vorhanden. 

5.3.3. Jagdbetrieb 

Der Waldanteil im Gemeinschaftsjagdrevier JG Gottsdorf-Donauseite ist überdurch-

schnittlich hoch. Das Revier weist zudem einen hohen Randlinienanteil zur Feldflur 

auf. Die Wald-Feldverteilung und der Gewässeranteil sind für alle vorkommenden 
Wildarten als günstig zu bezeichnen. Das Revier ist gut arrondiert und durch Straßen, 

Waldwege und Reviereinrichtungen gut erschlossen. Anthropogene Störungen sind 

gering und unproblematisch. Teilflächen im Wald sind gezäunt. 

Es kommen Schwarzwild, Rehwild und sonstiges Niederwild vor. Der Hasenbesatz ist 

hier höher als in den angrenzenden Bereichen. Vereinzelt findet sich Haselwild. Fasa-

ne und Enten sind häufig. Das Revier verfügt über einige Hochsitze, meist entlang 
von Randlinien. Fütterungsstellen sind im ortsüblichen Umfang vorhanden. 
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5.4. Wesentliche positive und negative Auswirkungen - Bayern 

Die Beurteilung der Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf den Wildlebensraum 
und das Jagdrevier wird nach Ist-Zustand, Eingriffsintensität und Auswirkungen des 

Eingriffs vorgenommen, wobei kumulierende Auswirkungen und Wechselwirkungen 

berücksichtigt werden. 

Als mögliche erhebliche Auswirkungen des Projektes Energiespeicher Riedl auf das 

Schutzgut Wild sind für die Bauphase Flächenbeanspruchung (Habitatverlust und 

Zerschneidungen durch Baustraßen), Licht (Baustellenbeleuchtung, Lichtkegel der 
Fahrzeuge), Lärm (Bautätigkeit), Schadstoffe (Abgase, Staub) und Erschütterungen 

(z.B. bei Sprengungen) zu nennen.  

In der Betriebsphase sind ebenfalls als mögliche erhebliche nachteilige Auswirkungen 
Flächenbeanspruchungen (Verluste von Einstand, Deckung und Nahrungsraum), Licht 

und Lärm durch den Betrieb zu berücksichtigen. Ohne begleitende Maßnahmen sind 

im vorliegenden Fall Trennwirkungen und Wildunfälle in der Bauphase als potentiell 
größere negative Auswirkung zu sehen, als in der Betriebsphase.  

Mögliche erhebliche Auswirkungen auf das Nutzungsinteresse Jagd sind in Bau- und 

Betriebsphase Flächenbeanspruchung (Verlust von Jagdfläche und Reviereinrichtun-
gen, Verminderung der Revierqualität, Zerteilung des Jagdreviers, Erschwernisse des 

Jagdbetriebs und Beeinträchtigung des Naturerlebnisses bei der Jagd).  

Folgende Relevanzmatrix dient als Anhalt für die Beurteilung möglicher Auswirkun-
gen: 

  

Sensibilität des Ist-Zustandes 

keine bis geringe mittel hoch 

E
in

g
ri

ff
s
in

te
n

s
it

ä
t Keine unerheblich unerheblich unerheblich 

gering vernachlässigbar gering mittel 

mittel gering mittel hoch 

hoch mittel hoch sehr hoch 

 

5.4.1. Flächenbeanspruchung 

Durch Flächenbeanspruchungen geht - beginnend mit der Bauphase und fortgesetzt 

in der Betriebsphase - Lebensraum (Nahrungsraum, Einstände, Deckung) für Wildtie-

re verloren. Die Auswirkungen auf die einzelnen Teilräume werden getrennt für Bau- 
und Betriebsphase bewertet.  
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Bauphase 

Im Revier Gottsdorf-Donauseite sind durch Flächenbeanspruchungen Lebensraumver-

luste von rund 40 ha zu erwarten. Dabei handelt es sich zum größeren Teil um für 

Wildtiere unattraktives Intensivagrarland, wo zwar Nahrungsraum, aber keine Ganz-
jahreslebensräume verloren gehen. Mit den vorhandenen Wasserflächen vermindern 

sich aber auch attraktive Habitate im Offenlandbereich nördlich von Riedl. Der Verlust 

von bewirtschafteten Ackerflächen verringert zwar in der Vegetationsperiode das zu 
dieser Zeit im Untersuchungsraum ohnehin reichliche Nahrungsangebot, wertvolle 

Winteräsungsflächen gehen dadurch aber kaum verloren.  

Da die geplanten Kompensationsmaßnahmen (vgl. Abschnitte 4.6 und 5.6: Anlage 
von Wasserflächen, Wiesen, Wiesen-Hecken-Komplexen und Waldflächen) erst in der 

Betriebsphase eine relevante Wirkung entfalten, werden die Auswirkungen des Flä-

chenverlustes auf das Schutzgut Wild in diesem Raum für die Bauphase temporär als 
mittel eingestuft. Eine Bestandsbedrohung für die im Untersuchungsraum vorkom-

menden Wildarten entsteht durch das geplante Bauvorhaben nicht. 

Betriebsphase 

Der Verlust der im Punkt "Bauphase" beschriebenen attraktiven Flächen und von 

Nahrungsraum, der sich aus der dauernden Flächenbeanspruchung durch das Vorha-

ben ergibt, wird bei Wirksamwerden der Ausgleichsmaßnahmen infolge der qualitati-
ven Aufwertung des verbleibenden Lebensraums zumindest soweit kompensiert, dass 

die Auswirkungen der Flächenbeanspruchung in der Betriebsphase als gering einge-

stuft werden können.  

Wesentlich für diese Einstufung sind die dargestellten Maßnahmen zur qualitativen 

Aufwertung des verbleibenden Lebensraums. 

5.4.2. Auswirkungen durch Trennwirkungen 

Die Errichtung von künstlichen Seen hat regelmäßig keine erheblichen ökologischen 

Trennwirkungen (Lebensraumfragmentierung, Verinselung von Tierhabitaten, Behin-

derung des genetischen Austausches) zur Folge. Das jagdbare Wild weist nur eine 
geringe Sensibilität in Bezug auf die Trennwirkungen auf. 

Durch die zu errichtenden Schutzzäune werden Wildunfälle im Speichersee weitge-

hend verhindert, haben aber gleichzeitig eine gewisse Barrierewirkung. Auf Grund der 
Flächenform ist jedoch auch während des Betriebs nur von geringen Trennwirkungen 

für das jagdbare Wild auszugehen.  

Die Anlage von Betriebswegen zum Gelände des Speichersees und um den Speicher-
see herum, hat ebenfalls keine trennende Wirkung. 

Sowohl während der Bauphase als auch während der Betriebsphase ist nur von 

geringen Trennungseffekten auszugehen. Die Auswirkungen werden als vernachläs-
sigbar eingestuft.  
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5.4.3. Auswirkungen durch Licht 

Lichteinfluss und Blendwirkung stellen mögliche Einflussfaktoren auf Wildtiere dar.  

Bauphase 

Durch die Baustellenbeleuchtung und die Scheinwerferkegel der Baufahrzeuge ent-
stehen Blendwirkungen, die zu Kollisionen mit dem Wild führen können. Die Errich-

tung von Bauzäunen entlang der Zufahrtswege verhindern diese weitgehend. 

Auf die Baustellenbeleuchtungen in den Dämmerungszeiten reagiert das Wild bereits 
nach kurzer Zeit mit Gewöhnungseffekten, so dass diese keinen Störfaktor darstellen. 

Die nachteiligen Auswirkungen werden als insgesamt als unerheblich eingestuft. 

Betriebsphase 

Das Verkehrsaufkommen in der Betriebsphase ist nicht höher als in „Normalzeiten“, 

so dass die Auswirkungen ebenfalls als unerheblich einzustufen sind. 

5.4.4. Auswirkungen durch Lärm 

Bauphase 

Zumindest mittelfristig kommt es zu Gewöhnungseffekten von Wildtieren (v.a. Säu-

getieren) an kalkulierbare Lärmquellen, was auch durch häufige Beobachtungen an 
stark frequentierten Straßen belegt wird, wo Rehwild in unmittelbarer Nähe der Stra-

ße bei der Äsung angetroffen werden kann. Es ist von einer geringen Sensibilität aus-

zugehen. 

Insgesamt ist für Bauphase von geringen Auswirkungen auszugehen.  

Betriebsphase 

Am Standort Speichersee und bei der Kraftstation entstehen keine relevanten anla-
genbezogenen Lärmemissionen. Die Auswirkungen der Schalls während der Betriebs-

phase sind unerheblich. 

5.4.5. Auswirkungen durch Wildunfälle 

Bauphase 

Die Baustelle wird vollständig eingezäunt, so dass vermieden wird, dass Wild in den 
Baustellenbereich gelangen kann und es in der Folge zu Wildunfällen innerhalb der 

Baustelle kommen kann. Gegenüber dem Verkehr auf der öffentlichen Straße hat das 

jagdbare Wild nur eine geringe Sensibilität. Insgesamt sind die Auswirkungen durch 
Wildunfälle in der Bauphase als gering einzustufen. 

Betriebsphase 

Durch die erforderliche Errichtung eines unter anderem auch wildsicheren Schutzzau-
nes um die gesamte Speicherseefläche in der Betriebsphase können hier Wildunfälle 

fast gänzlich vermieden werden. Eine mögliche Zunahme von Wildunfällen ist im Be-

reich des Speichersees daher nicht anzunehmen.  

Die Auswirkungen durch Wildunfälle während der Betriebsphase sind unerheblich. 

Allerdings sind die Auswirkungen möglicher Verlagerungen von Wildwechseln im 

Nahbereich durch vorhabenbedingte Trennwirkungen zu berücksichtigen. Bei einer 



ES-R Antragsunterlagen UVS Forstwirtschaft, Jagd und Wildökologie 

 

Seite 40 von 51  JES-A001-SCHA1–B40023-00-AFE 

signifikanten Zunahme von Wildunfällen im Nahbereich des Speichersees sind an kri-
tischen Stellen geeignete Vergrämungsmaßnahmen im Einvernehmen mit der Jäger-

schaft zu ergreifen (z.B. "Duftzäune", Wildschutzzäune). 

5.4.6. Sonstige Auswirkungen 

An sonstigen möglichen Auswirkungen sind die Einflüsse von bau- und 

betriebsbedingten Schadstoffen, Veränderungen des Wasserhaushalts und des Mikro-

klimas sowie Erschütterungen zu prüfen.  

Schadstoffe 

Zur Bewertung der Auswirkungen von Schadstoffen auf Wildtiere sind derzeit keine 

Grenzwerte oder anerkannte Richtwerte vorhanden.  

Bekannt ist, dass sich Schwermetalle in bestimmten Organen (Nieren, Leber) von 

Wildtieren anreichern und bei hohen Aufnahmeraten zu Gesundheitsschäden an Wild-

tieren führen können. Da beim Betrieb keine Schwermetalle freigesetzt werden, kön-
nen relevante projektbedingte Belastungen von Wildtieren durch Schwermetalle mit 

Sicherheit ausgeschlossen werden.  

Die Auswirkungen von Schadstoffen auf Wildtiere werden als unerheblich angesehen. 

 

Veränderungen des Mikroklimas 

Bauvorhaben können das Mikroklima grundsätzlich durch Rodungen, Geländeverän-
derungen (Dammbauten, Einschnitte), Versiegelungen und durch Begleitpflanzungen 

beeinflussen, woraus negative, aber auch positive Auswirkungen für Wildtiere resul-

tieren können. 

Im vorliegenden Fall erscheint die Anlage einer größeren Wasserfläche zusätzlich be-

deutsam. Die Wasserfläche wirkt ausgleichend auf die Umgebungstemperatur.  

Bei größeren Rodungen (geplant sind 16.790 qm Rodungsfläche) kommt es im Be-
reich der neu entstehenden Bestandsränder zu einer Verschiebung des gedämpften 

waldtypischen Mikroklimas in Richtung des extremeren Freilandklimas. Dies bedeutet 

eine örtlich begrenzte geringere Luftfeuchtigkeit, höhere bzw. tiefere Extremtempera-
turen, stärkere Luftbewegungen und eine stärkere Ein- und Ausstrahlung als in einem 

geschlossenen Bestand. Die Auswirkungen sind unmittelbar am Bestandsrand am 

größten und nehmen mit zunehmender Bestandstiefe ab. Diese Auswirkungen ent-
stehen auch bei Kahlschlagnutzungen oder der Anlage von Schneisen zur forstlichen 

Bewirtschaftung und sind nur von vorübergehender Dauer. Da es aber durch das 

Vorhaben zu keinen großflächigen Rodungen kommt, sind durch die Veränderungen 
des Mikroklimas auch keine nachteiligen Auswirkungen auf Wildtiere zu erwarten. 

Veränderungen des Mikroklimas können auch durch die Bildung von Kaltluftlagerun-

gen infolge Hang- oder Talquerungen durch Dämme entstehen, die zu tieferen Lokal-
temperaturen und zu einer kürzeren Vegetationsperiode im Nahbereich führen kön-

nen. Durch das Vorhaben sind jedoch infolge der sehr guten Ableitung und Durchlüf-

tung keine vermehrten Kaltluftseebildungen zu erwarten. Wie auch bei den beste-
henden Windschutzstreifen und Waldbeständen sind durch die geplanten Pflanzungen 

kleinräumige Verringerungen der Windgeschwindigkeiten zu erwarten. Hier ist davon 

auszugehen, dass die positiven Auswirkungen von Bepflanzungen (Verbesserung der 
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Habitatausstattung) die nachteiligen Auswirkungen der Vegetationsverzögerung 
durch Beschattung überwiegen.  

Dammkrone und die nicht benetzte Innenfläche sind der direkten Sonneneinstrahlung 

ausgesetzt, wodurch einerseits unter Strahlungsbedingungen eine Erhöhung der 
Oberflächentemperaturen bewirkt wird. Andererseits entsteht durch die Verdunstung 

des relativ kalten Donauwassers ein kühlender Effekt, der die beschriebene Erwär-

mung mehr als ausgleicht. 

Die meteorologischen Wirkmechanismen sind detailliert im Klimafachgutachten des 

Deutschen Wetterdienstes beschrieben.  

Das Ausmaß des Einflusses ist praktisch nicht messbar und höchstens als gering ein-
zustufen. 

 

Veränderungen des Wasserhaushaltes 

Speichersee und Stollenbauwerk werden zum Untergrund hin abgedichtet, so dass 

kein Wasseraustausch zwischen den Bauwerken und den umliegenden Standorten 

stattfindet.  

Die vorhandenen Kleingewässerflächen werden teilweise überbaut, der Aubach wird 

im Baubereich verlegt und naturnah ausgestaltet. Dennoch kommt es durch ein aus-

reichendes Angebot von wasserführenden Gräben und Rinnen zu keinen relevanten 
Verschlechterungen des Wasserangebotes für Wildtiere. 

Durch die geplanten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Anlage des Weihers „Mühl-

berg“ im Nahbereich) ist mittelfristig sogar mit einer Verbesserung des Wasserange-
bots für Wildtiere zu rechnen. 

Es ist mit keinen nachteiligen Auswirkungen zu rechnen. Die Auswirkungen sind so-

mit unerheblich. 

 

Erschütterungen 

Während der Bauphase sind für alle Wildtiere im Nahbereich Störungen durch Er-
schütterungen zu erwarten. Der Bau des Speichersees und der Schächte machen 

Bohrungen und Sprengungen erforderlich. Wildtiere reagieren jedoch weitestgehend 

unempfindlich auf temporäre, sich regelmäßig wiederholende Erschütterungen. 

Daher sind die Auswirkungen durch Erschütterungen auf das Schutzgut Wild in der 

Bauphase als gering einzustufen. 

Während der Betriebsphase sind keine Beeinträchtigungen durch Erschütterungen 
zu erwarten.  



ES-R Antragsunterlagen UVS Forstwirtschaft, Jagd und Wildökologie 

 

Seite 42 von 51  JES-A001-SCHA1–B40023-00-AFE 

5.4.7. Zusammenfassung der Auswirkungen auf Wild 

Erhebliche Auswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut Wild sind in der Bauphase 

in allen wildökologischen Teilräumen durch Flächenbeanspruchung und vorüberge-

hende Trennwirkung nicht zu erwarten. Durch die umfangreichen Vermeidungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen, die im Einreichprojekt vorgesehen sind, ist in der Betriebs-

phase langfristig nur mit geringen Auswirkungen zu rechnen. Hinsichtlich der anderen 

Wirkfaktoren (Lärm, Licht, Wildunfälle, Schadstoffe, Erschütterungen, Klima, Wasser-
haushalt) ist auch unter Berücksichtigung von Wechselwirkungen sowohl für die Bau- 

als auch für die Betriebsphase nur mit geringen bis unerheblichen Auswirkungen zu 

rechnen. 

Wesentlich für diese Einstufung sind die dargestellten Maßnahmen zur qualitativen 

Aufwertung des verbleibenden Lebensraums. 

5.4.8. Auswirkungen auf die Waldverjüngung 

Durch Stresswirkungen kann es als Wechselwirkung zu räumlich veränderten oder 

erhöhten Wildschäden am Bewuchs kommen. Dies ist vor allem dort von Bedeutung, 

wo das Wild zumindest zeitweise von angestammten Bereichen verdrängt wird. 

Bauphase 

Beim Bau des Speichersees und in geringerem Maße auch am Stollenportal beim 

Speichersee kommt es zu erheblichen Eingriffen. Teilweise wird ins Gelände einge-
schnitten, sowie das Material großflächig abgelagert. Diese Erdbaumaßnahmen wir-

ken sich nachteilig für die Jagdreviere aus (Unruhe, Wildabwanderung, Geländever-

änderung). Eine kurzfristige Erhöhung von Wildschäden am Bewuchs wird deshalb 
vor allem in der Bauphase auftreten. 

Die Auswirkungen auf die Waldverjüngung während der Bauphase sind als mittel ein-

zustufen. 

Betriebsphase 

Mit dem Abschluss der Bauarbeiten und dem Beginn des Betriebs beginnt anschlie-

ßend der Gewöhnungsprozess des Wildes an den Speichersee. Dieser Prozess wird 
längere Zeit andauern. 

Es ist jedoch zu beachten, dass es sich bei den vorkommenden Wildarten überwie-

gend um anpassungsfähige Arten handelt und auch eine Anpassung des Jagdbetrie-
bes vielfach möglich ist. 

Die Auswirkungen auf die Waldverjüngung während der Betriebsphase sind als gering 

einzustufen. 

 

  



ES-R Antragsunterlagen UVS Forstwirtschaft, Jagd und Wildökologie 

 

JES-A001-SCHA1–B40023-00-AFE  Seite 43 von 51 

5.4.9. Auswirkungen auf den Jagdbetrieb 

Mögliche Auswirkungen der Errichtung und des Betriebs des Speichersees sind Ver-

luste an Jagdfläche, Veränderungen des Arteninventars, Beeinträchtigungen der Be-

jagbarkeit durch Zerteilung von Jagdrevieren, die Verlegung oder Auflassung von 
Reviereinrichtungen und Beeinträchtigungen des Naturerlebnisses bei der Jagd.  

Die Schwierigkeit hinsichtlich einer Beurteilung besteht darin, dass umfangreichere 

Untersuchungen zu der Thematik bis heute nicht angestellt wurden. Im Folgenden 
werden analog zu der hier zu behandelnden Problematik Wertermittlungsmethoden 

diskutiert, die geeignet sind, Auswirkungserheblichkeit und Sensibilität des Ist-

Zustandes im vorliegenden Fall zu beurteilen.  

RENNEKE untersuchte 2004 für Nordrhein-Westfalen "Determinanten des Jagdpacht-

preises" und geht in diesem Zusammenhang unter anderem auf die Determinante 

"Störungsbelastung von Revierflächen" durch Freizeitaktivitäten, temporäre Bautätig-
keit und siedlungsstrukturelle Störungen ein. Er stellte nach Auswertung umfangrei-

chen Datenmaterials fest, dass insbesondere extrem ungünstige Bedingungen zu ne-

gativen Preiseffekten führen können. 

KÖHNE (2007) konstatiert, dass Jagdwertminderungen durch Eingriffe nur dann am 

Markt feststellbar sind, wenn die Auswirkungen des Eingriffs sehr drastisch sind. Zur 

Quantifizierung der Auswirkungen durch Störungsbelastungen sind die störungsbelas-
teten Flächen gesondert zu erfassen. 

WOLF (1988) geht davon aus, dass störungsbelastete Flächen, die infolge intensiver 

Bautätigkeit verbunden mit einem gleichzeitig hohen Verkehrsaufkommen (Lastkraft-
verkehr) neu entstehen, ca. 100 Meter beiderseits der betroffenen Verkehrswege 

bzw. in einem Umkreis von 100 Meter um das Baufeld zu lokalisieren sind.  

Die Fläche des geplanten Speichersees mit Umgriff beträgt rund 40 ha. Diese Fläche 
ist nach Auffassung des Gutachters künftig als sogenannter "befriedeter Bezirk" im 

Sinne des Jagdrechts (§ 6 BJagdG und Art. 6 BayJG) einzustufen und wird der 

Jagdausübung somit entzogen. In befriedeten Bezirken ist die Jagdausübung gemäß 
§ 6 BJagdG verboten, d.h. solche Grundflächen zählen dann nicht mehr zur jagdba-

ren Fläche (Art. 10 Abs. 1 Satz 2 BayJG). Bei dem Verfahren zur Befriedeterklärung 

durch die Untere Jagdbehörde handelt es sich allerdings um ein vom Planfeststel-
lungsverfahren unabhängiges Verfahren. Die Befriedeterklärung ist nicht von der 

Konzentrationswirkung des Planfeststellungsbeschlusses umfasst und kann daher, 

falls tatsächlich erforderlich, zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Der Entzug der 
bejagbaren Fläche ist als erhebliche Auswirkung sowohl in der Bau- als auch in der 

Betriebsphase zu bewerten. Eine flächenmäßige Kompensation ist aufgrund der 

natürlichen Knappheit der Ressource Boden im vorliegenden Fall nicht möglich.  

Die Tatsache, dass zwei Weiher mit einer Gesamtfläche von rd. 7.400 qm im geplan-

ten Speichersee aufgehen (siehe Abbildung 10) und somit für die Wasserjagd nicht 

mehr nutzbar sind ist negativ zu beurteilen, andererseits erfolgt durch die vorgese-
hene Anlage mehrerer Offenwasserflächen und die naturgemäße Ausgestaltung des 

zu verlegenden Aubaches (vgl. Abschnitt 5.6.2.) eine ausreichende Kompensation 

dieses Nachteils. 

Das Revier ist in seinem Mittelbereich in der Bauphase durch die zentrale Baustelle 

erheblich betroffen. Unterstellt man eine Beeinträchtigung der Jagdausübung in ei-

nem Umkreis von 100 Metern (vgl. oben: Methode nach WOLF), ergibt sich eine er-
schwerte Bejagung und gleichzeitig eine Störung des Naturerlebnisses in dieser Pha-



ES-R Antragsunterlagen UVS Forstwirtschaft, Jagd und Wildökologie 

 

Seite 44 von 51  JES-A001-SCHA1–B40023-00-AFE 

se auf einer Fläche von rd. 28 ha. Dies entspricht, bezogen auf die gesamte bejagba-
re Fläche des Gemeinschaftsjagdrevieres "JG Gottsdorf-Donauseite" von rd. 794 ha, 

einem Flächenanteil von 3,5%. In Anbetracht der Tatsache, dass während der Bau-

phase ausreichende Ausweichmöglichkeiten für die Jagdausübung bestehen, werden 
die Auswirkungen als gering bis mittel eingestuft. 

In der Betriebsphase ist die Beeinträchtigung der Jagdausübung insgesamt als ge-

ring einzustufen. 

Der Trennungseffekt ist im vorliegenden Fall unerheblich. Durch die im Projekt vorge-

sehenen Maßnahmen kommt es zu keinen langfristigen Veränderungen des Artenin-

ventars. Reviereinrichtungen sind im Einvernehmen mit der Jägerschaft zu verlegen. 

Die Auswirkungen in der Bauphase sind als gering bis mittel, in der Betriebsphase als 

gering einzuschätzen. Bei messbaren Auswirkungen hinsichtlich des Nutzungsinteres-

ses Jagd könnte eine solche Beeinträchtigungen der Jagdausübung (Beeinträchtigung 
der ortsüblichen Nutzung, Jagdwertminderung, Flächenverluste) durch Entschädigun-

gen ausgeglichen werden, so dass jedenfalls dadurch eine Beeinträchtigungen der 

Jagdwirtschaft (zu die es beim vorliegenden Projekt ohnehin nicht kommt) ausge-
schlossen werden. 

 

5.5. Wesentliche positive und negative Auswirkungen - Österreich 

Das Vorhaben wird auf deutschem Hoheitsgebiet realisiert. Mit Blick auf die geografi-
sche Entfernung zu Österreich sind auch keine mittelbaren Auswirkungen des Vorha-

bens auf das Schutzgut Wild und die Jagd in Österreich zu erwarten. 
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5.6. Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Auswirkun-
gen 

5.6.1. Habitatverbesserungen für das Wild 

Als qualitative Kompensation der Flächenverluste sind ökologische Vermeidungs- und 

Ausgleichsmaßnahmen bei zu erwerbenden Waldflächen vorgesehen (CEF+A17 Multi-

funktionsmaßnahme). Im engeren Untersuchungsraum wurden bereits rund 20 ha 
Waldflächen vom Vorhabenträger erworben. Die Flächen werden von der Waldbe-

sitzervereinigung Wegscheid e. V. in enger Zusammenarbeit mit dem zuständigen 

AELF in Passau durch entsprechende Pflegemaßnahmen (z. B. Entnahme nicht stand-
ortgemäßer Baumarten, Aufforstung mit standortgemäßen Baumarten, Schaffung 

strukturreicher Bestände und Waldränder) ökologisch aufgewertet. Obgleich diese 

Maßnahmen als CEF Eingriffsregelungen für den Artenschutz nach dem Bundesnatur-
schutzgesetz vorgesehen sind, profitiert das Wild gleichwohl von diesen Habitatauf-

wertungen. 

Weiters wurde bereits im April 2011 eine ca. 0,6 ha große, intensiv landwirtschaftlich 
genutzte Fläche in der unmittelbaren Umgebung des geplanten Speichersees neu 

aufgeforstet. Die Aufforstung wurde mit standortsgemäßen Baumarten durchgeführt, 

wobei auf die Anlage von strukturreichen Waldrändern mit Bäumen und Sträuchern 
2. und 3. Ordnung geachtet wurde. Diese Waldinseln sollen einerseits als Sichtschutz 

dienen, andererseits schutzsuchenden Kleinsäugern, Singvögeln, Rauhfusshühnern 

(Haselhuhn), sowie wärmeliebenden Reptilien Deckung, Brutmöglichkeiten und Le-
bensraum bieten. 

Streng geschützte Arten werden ausführlich im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag 

behandelt (Dokument JES-A001-ASSM1-B40026-00). Für durchziehende Vogelarten 
wie Weißstorch, Wiedehopf und Bruchwasserläufer wird ein Eintreten von Verbotstat-

beständen nicht erwartet, weil keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten betroffen sind 

und die Riedler Mulde nur für eine kurzeitige Rast genutzt wird.  

Folgende Maßnahmen sind im Bereich des Speichersees zum Schutz von Wildtieren 

und zur Habitataufwertung geplant:  

 Naturnahe Gestaltung des neuen Verlaufs des Aubachs und die Anlage von 
Offenwasserflächen  (Weiher „Mühlberg“) für wasserliebende Flugwildarten 
als Ersatz für die im Speichersee aufgehende Wasserfläche; 

 Der Speichersee wird umlaufend mit einem 1,30 m hohen Geländer um-
schlossen. Dieses wird zwischen wasserseitiger Böschung und Kronenweg 
errichtet. 

 Vermeidung einer Fallenwirkung des Speichersees durch Errichtung eines 
für Kleintiere unüberwindlichen Schutzzaunes auf der Dammkrone in Ver-
bindung mit dem geplanten Geländer um den Speichersee; 

 Vermeidung einer Fallenwirkung des Speichersees durch Einbringung von 
funktionstüchtigen Ausstiegshilfen ca. alle 150 m an den wasserseitigen 
Böschungen des Speichersees (der Zaun muss von der Innenseite des 
Speichersees aus für eventuell doch hineingelangte Tiere überwindbar 
sein); 
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Abbildung 12: CEF-Maßnahme "Anlage von 2 Offenwasserflächen" TK 25 
blau: aufzulassende Wasserflächen rot: neu zu schaffende Wasserflächen 
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5.6.2. Jagdbetrieb 

Die durch den Speichersee entzogene Jagdfläche (vgl. Abschnitt 5.4.9) kann durch 

Flächenausgleich nicht kompensiert werden. Die jagdlichen Verhältnisse im Revier 

Gottsdorf-Donauseite werden durch die in Abschnitt 5.6.1 formulierten Maßnahmen 
insgesamt jedoch qualitativ verbessert.  

Der verlegte Aubach und die Anlage von für die Wasserjagd geeigneter Offenwasser-

flächen sind als Ersatz für die im Speichersee aufgehende Wasserfläche vorgesehen: 

 Rund 500 Meter südöstlich von Gottsdorf in Richtung Haitzendorf wurden 
als CEF-Maßnahme im Jahr 2012 zwei strukturreiche Gewässerflächen mit 
rund 3.500 qm und 2.000 qm Wasserfläche angelegt („Weiher Ficht“, Ab-
bildung 10). 

 An der Nordspitze des geplanten Speichersees soll zudem ein rd. 5.900 qm 
großer Weiher entstehen, der primär als Freizeitweiher genutzt wird („Wei-
her Mühlberg“, Badeweiher im Sommer, Wintersport etc.). Die Eignung als 
Wasserjagdfläche wird davon nur unerheblich geschmälert, da diese aus-
schließlich im Herbst betrieben wird. 

Verbleibende Beeinträchtigungen des Jagdbetriebes können außerhalb des Planfest-
stellungsverfahrens von der Donaukraftwerk Jochenstein AG entschädigt werden: 

Entschädigung für Jagdwertminderung: Grundlagen der Entschädigungsermittlung für 

die Jagdwertminderung sind überwiegend die Hinweise zur Ermittlung von Entschädi-
gungen für die Beeinträchtigungen von gemeinschaftlichen Jagdbezirken (JagdH 01) 

des Bundesministeriums der Finanzen vom 07.06.2001. Die Entschädigung ist ge-

trennt für die Phase der Bauzeit und für den Betrieb des Energiespeichers zu ermit-
teln. 

Entschädigung für Reviereinrichtungen: Für das Umsetzen bzw. Drehen der Revier-

einrichtungen ist Entschädigung an den Jagdpächter zu leisten. Die tatsächlich ent-
standenen Kosten werden nach Abschluss der Baumaßnahme ermittelt. 

 

 

6. Nachsorgephase 

Nach Ablauf der genehmigten Bestandsdauer besteht grundsätzlich die Absicht der 

Donaukraftwerk Jochenstein AG (DKJ) eine Verlängerung der Genehmigung zu bean-

tragen und den Energiespeicher Riedl entsprechend den technischen, gesetzlichen 
und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen weiter zu betreiben. 

Wird das Kraftwerk aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen stillgelegt, erfolgt 

die Sicherung, Verwertung bzw. Entsorgung der Komponenten entsprechend den zu 
diesem Zeitpunkt gültigen gesetzlichen Grundlagen. 
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7. Zusammenfassung 

7.1. Forstwirtschaft 

Die Rodungsflächen umfassen eine Fläche von insgesamt 16.790 qm und liegen aus-

schließlich auf der Hochfläche im Bereich des geplanten Speichersees (in Bayern). 
Eine vorübergehende Inanspruchnahme von Waldflächen für bauliche Zwecke 

(Baustelleneinrichtung etc.) erfolgt nicht. Insgesamt ist der quantitative Verlust an 

forstwirtschaftlich genutzten Flächen als relativ niedrig zu bewerten.  

Etwaige Funktionsverluste während der Bau- und Betriebsphase des Vorhabens hin-

sichtlich Bodenschutz, Klimaschutz, Immissionsschutz, Erholung und Holznutzung 

entstehen im Bereich der Hochfläche nicht bzw. sind als gering einzustufen. Im Be-
reich der Donauleiten werden Waldflächen durch das Vorhaben weder in ihrem Be-

stand noch in ihrer Funktion beeinträchtigt. 

Als Ausgleichsmaßnahme für den Waldflächenverlust wurde bereits im April 2011 
eine intensiv landwirtschaftlich genutzte Fläche von 5.700 qm in der Umgebung des 

zu errichtenden Speichersees mit standortgemäßen Baumarten neu aufgeforstet. In 

Anbetracht des vergleichsweise hohen Waldflächenanteils im Untersuchungsraum 
wird der Umfang der Erstaufforstungsfläche als ausreichend eingestuft. 

Des Weiteren ist geplant, rd. 20 ha vom Vorhabenträger erworbene Waldflächen in 

Zusammenarbeit mit dem AELF durch entsprechende Pflegemaßnahmen (z. B. Ent-
nahme nicht standortgemäßer Baumarten, Aufforstung mit standortgemäßen Baum-

arten, Schaffung strukturreicher Bestände und Waldränder) ökologisch aufzuwerten. 

Die ordnungsgemäße forstwirtschaftliche Nutzung der Grundstücke (z. B. durch Nut-
zungsverbote) wird dadurch nicht wesentlich beeinträchtigt.  

Insgesamt sind die Auswirkungen des Vorhabens aus forstwirtschaftlicher Sicht in 

Deutschland gering. In Österreich hat das Vorhaben keine Auswirkungen. Die bereits 
realisierten und zusätzlichen geplanten Ausgleichsmaßnahmen kompensieren die Be-

einträchtigungen vollständig. 

 

7.2. Jagd und Wildökologie 

Wild: Insgesamt sind lediglich in der Bauphase als gering bis mittel einzustufende 

Auswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut Wild durch Flächenbeanspruchung 

sowie vorübergehende Störung des Habitats und des Jagdbetriebes zu erwarten. 
Durch die umfangreichen Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen (Habitatverbes-

serungen durch Schaffung strukturreicher Lebensräume, Neuanlage von Offenwas-

serflächen, naturnahe Ausgestaltung des Aubaches, Errichtung eines Schutzzaunes 
mit Ausstiegshilfen auf der Dammkrone des Speichersees) ist in der Betriebsphase 

nur mit geringen bis vernachlässigbaren Auswirkungen zu rechnen.  

Waldverjüngung: Eine kurzfristige Erhöhung von Wildschäden an der Waldverjüngung 
infolge Stresswirkung kann lediglich in der Bauphase auftreten 

Jagdbetrieb: Die durch den Speichersee entzogene Jagdfläche kann durch Flächen-

ausgleich nicht kompensiert werden. Die jagdlichen Verhältnisse im Revier "JG Gotts-
dorf-Donauseite" werden durch die beschriebenen Habitataufwertungen jedoch insge-
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samt qualitativ verbessert. Jagdwertminderungen in der Bau- und Betriebsphase 
können außerhalb des Planfeststellungsverfahrens entschädigt werden. 

Insgesamt sind die Auswirkungen des Vorhabens aus jagdwirtschaftlicher und wild-

ökologischer Sicht in Deutschland gering. In Österreich hat das Vorhaben keine Aus-
wirkungen. Die bereits realisierten und zusätzlichen geplanten Ausgleichsmaßnahmen 

kompensieren die Beeinträchtigungen vollständig. 
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,-  ,-..& 

/0 (/-&) /0+#$& 

123 (145) 12345-6"& 

 

;,&) ) ;4/,&:9#)

<;,&)<*!994/,&:9#)

73  73#$& 

8"  8"#$& 

98"  92%&"#$& 

7:$  7&+4-$2+. 

86  86#$& 

;8+5  ;#$<-+=&+5& (>92%&+5&) 

?73  ?-".@3#$& 

/"  /".A& (B"/" > B".%&+5".A&C ;2/" > ;2DD&+5".A&) 

'"+  '"+6#$& (E2'"+ > E24&5F"+6#$&) 

7" (7"+) 7"+F& 

G-  G-HH&5 

:6  :6H& 

B&"  B&"A& 

E2@&  E24&5@&&+& (>8@&+&6#$&) 

92  92@"."& 
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&IHI  &".H3.F%"&+% 

,5*5I  ,&"5*50#$& 

JKL  J.%&+M 3.A =<"6#$&.6%-.A 

&IC DIC =I &".=&5.&C D&$+&+&C =-$5+&"#$& 

L:  L&"%-@6#$."%% (> G5-.3.46=&"%+-3D N2. OP Q-$+&.) 

QG  Q3.4@&6%-.A6H*5&4& 

Q1  Q3.4A3+#$*2+6%3.4 

:1  :5%A3+#$*2+6%3.4 

EQR  E&+ST.43.46.3%=3.4 

R?7  R"#$%$25=@2A&. 

;!  ;2.6%"4& !50#$& 

?/  ?25=5-4&+H5-%= 

EEQC REQ E2+-36N&+ST.43.4C R-%3+N&+ST.43.4 

EL  E&+ST.43.4="&5 

7L  7&6%2#F3.46="&5 

7U  7&6%2#F3.464+-A 
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!"#$%&' (()** %+ ,+--&.&/0122"3.4' 5/2/+4-2+6&"

69:;<=8:69:>?79)6@=A' 

 

7&-2+.8-69/0' 5-:;73:73:7<%:51:7&-2+.8 

<"2&/' *= >+%/& ?@=:AABC 

7&-29$D3.4-4/+8' B)EB 

 

7+30+/2 <.2&1" F 79.12#2 G9//+2H%+ I3J+$%-H%+ G9//+2H6" I3J+$%-H6" 

5-$%& (=)B KK)B @L)B 60 B)* 60 M=B@)A 60 M@)A 60  

;+1.N3$%& (B)B KK)B *=)E 60 M)M 60 MEAB)( 60 @L)= 60  

73$%& M=)B KK)B @A)O 60 A)* 60 MLM=)* 60 OA)B 60  

7&/4+%9/. =)B KK)B AB)O 60 B)A 60 (=E)A 60 ()L 60  

51$%& =)B K)= AB)M 60 B)M 60 (L=)O 60 O)* 60  

 P300&' M=M)( 60 =)A 60 *=L@)E 60 A@M)* 60 

 

Q&163.4--2+8130R &S !1) T1/) U") V+) PWN%R 0S 71R P2&1"%+.4R X+%"/&1$%& !&"-N&/&1$%&) 

7"9$DYN&/"+4&/3.4R 3.&/-$%"9--&.R 

 

 

 

 

 !"#$%&'(( )*+,B(  -.&"*(/$01-2.&-32-%(4-3&-(5(678

 

!"#$%&' B)A= %+ ,+--&.&/0122"3.4' 5/2/+4-2+6&"

69:;<=8:69:>?79)6@=A' 

 

7&-2+.8-69/0' 5-:;73:WN:7<%:7&-2+.8 

<"2&/' M( >+%/& ?MB:M@C 

7&-29$D3.4-4/+8' B)*B 

 

7+30+/2 <.2&1" F 79.12#2 G9//+2H%+ I3J+$%-H%+ G9//+2H6" I3J+$%-H6" 

5-$%& =B)B KK)B O)O 60 A)L 60 A)B 60 B)M 60  

;+1.N3$%& M=)B KK)B O)( 60 B)E 60 B)E 60 B)A 60  

P9.-214& WNNS MB)B K)= =)* 60 B)@ 60 B)E 60 B)A 60  

7&/4+%9/. =)B KK)B B)@ 60 B)A 60 B)A 60 B)B 60  

 P300&' AE)L 60 ()A 60 M)E 60 B)= 60 

 

>34&.8-2+8130R &S U") T1/R 

 

 

 

 !"#$%&'(( )*+,C(  -.&"*(/$01-2.&-32-%(4-3&-(5(678

 

!"#$%&' A)O= %+ 

69:;<=8:69:>?79)6@=A' 

 

-9.-214& !"#$%& 

Z/Y."+.8R 
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9 !"%>>?"!@A%?BCD>>EF">>"C1 $ $ !-4'-$G$H2&$EG$

 !"#$%&'(( )*+,-( ./&&"0%0(1$23045&0/40%(60/&0(7(89:

 

!"#$%&' ()*+, %- .-//&0&12344"506' 7141-6/4-8&"

8;<=>?:<8;<@A9;)8B?C' 

 

9&/4-0:/8;12' 95<!3<=3<7"8<>-<73<9&/4-0: 

?"4&1' @) A-%1& B+<CC+D 

9&/4;$E506/61-:' +*F+ 

 

9-52-14 ?04&3" G 9;034#4 H;11-4I%- J5K-$%/I%- H;11-4I8" J5K-$%/I8" 

95$%& )+*+ L*) CCF*C 82 (*) 82 (@+M*C 82 F(*F 82  

!3$%4& N+*+ OOOLH*+ CCC*P 82 C*M 82 (M@@*) 82 ,(*F 82  

=3&8&1 C+*+ L*) (+*N 82 +*( 82 )+P*N 82 )*+ 82  

7:&""-5Q 813/$% )*+ L*) P*@ 82 +*C 82 (((*@ 82 (*) 82  

>-00& N*+ L*) @*N 82 +*( 82 (N(*@ 82 )*+ 82  

73$%& (*+ L*) N*+ 82 +*C 82 M)*C 82 (*) 82  

 R522&' (F@*, 82 ,*P 82 FM,)*P 82 C(+*( 82 

 

!3$%4& -58 61;S&0 >&3"8"#$%&0 -5/6&8-""&0 B9;1E&0E#8&1DT 

>- 32 UT =3& 32 VUT 32 .344&"4&3" K-//&1WX636&1 Y1-Q&0T 

 

 

 

 

 !"#$%&'(( )*+,D( ./&&"0%0(1$23045&0/40%(60/&0(7(89:

 

!"#$%&' (M*P@ %- .-//&0&12344"506' 7141-6/4-8&"

8;<=>?:<8;<@A9;)8B?C' 

 

9&/4-0:/8;12' 95<73<7"8<!3<Z-&<?/<ZQ<9&/4-0: 

?"4&1' C++ A-%1& B@+<CN+D 

9&/4;$E506/61-:' C*++ 

 

9-52-14 ?04&3" G 9;034#4 H;11-4I%- J5K-$%/I%- H;11-4I8" J5K-$%/I8" 

95$%& ,(*+ L*) CFP*P 82 N*) 82 ,M+M*P 82 @M*F 82  

73$%& (@*+ LL*+ FM*+ 82 C*, 82 CPFP*F 82 N@*+ 82  

7:&""-5Q 813/$% C,*+ LL*+ NF*, 82 +*N 82 C+C)*( 82 P*, 82  

!3$%4& CC*+ OOOLH*+ M+*F 82 C*+ 82 C@F@*+ 82 (M*@ 82  

Z#1$%& (*+ L*) F*F 82 +*C 82 CP,*C 82 (*P 82  

?/[& C*+ L*+ C*M 82 +*+ 82 ,M*, 82 +*+ 82  

R;0/436& ZQQ\ C*+ L*) C*) 82 +*+ 82 ,C*P 82 +*+ 82  

 R522&' N)(*F 82 F*N 82 @PN,*+ 82 CM)*M 82 

 

2\ =31/$%&0T 



 !"#$%&'()*+,&'-(.)*-&$/0!$ 12(+'34('+56)7'8$9)*:$,&:$;).:<=2.2*4-$

 

9 !"%>>?"!@A%?BCD>>EF">>"C1 $ $ !-4'-$G$H2&$EI$

 !"#$%&'(( )*+,+( -.&&"/%/(0$12/34&/.3/%(5/.&/(6(789

 

!"#$%&' ()*+, %- .-//&0&12344"506' 7141-6/4-8&"

7:;<=>9;7:;?@8:)7A>B' 

 

9&/4-0:/8;12' 95<!3<=-&<73<7/<9>%<?3<=@<A;5<9&/4-0: 

>"4&1' ), B-%1& CDE<FEG 

9&/4;$H506/61-:' ,*D, 

 

9-52-14 >04&3" I 9;034#4 J;11-4K%- L5M-$%/K%- J;11-4K8" L5M-$%/K8" 

95$%& +E*, N*E D,*E 82 (*, 82 ODEO*D 82 EP*D 82  

!3$%4& (,*, QQQJN*, D+*( 82 O*D 82 O)(E*P 82 P+*) 82  

=#1$%& OE*, N*E (P*O 82 ,*P 82 DE)*R 82 O,*R 82  

73$%& O,*, N*E OO*E 82 ,*P 82 +O+*R 82 O,*R 82  

7/$%& E*, N*E )*+ 82 ,*O 82 ORR*+ 82 (*) 82  

9&16-%;10 E*, N*E )*+ 82 ,*O 82 ORR*+ 82 (*) 82  

?3&8&1 E*, N*, R*+ 82 ,*( 82 (E+*R 82 E*E 82  

S;0/436& =@@T +*, N*, +*, 82 ,*O 82 FO*R 82 (*) 82  

A;56"-/3& (*, N*E E*F 82 ,*O 82 OEF*+ 82 (*) 82  

 S522&' OR(*, 82 E*, 82 E(PO*D 82 O+D*E 82 

 

!3$%4& -58 61;U&0 V&3"8"#$%&0 -5/6&8-""&0 C9;1H&0H#8&1GW 

!3<1&3$%& V! XY06&1W =# 32 9&1&3$% :&1 S&1Z&0430&0W 

 

 

 

 

 !"#$%&'(( )*+,C( -.&&"/%/(0$12/34&/.3/%(5/.&/(6(789

 

!"#$%&' F*)O %- .-//&0&12344"506' 7141-6/4-8&"

7:;<=>9;7:;?@8:)7A>B' 

 

9&/4-0:/8;12' !3<95<V-<9&/4-0: 

>"4&1' PE B-%1& 

9&/4;$H506/61-:' O*O, 

 

9-52-14 >04&3" I 9;034#4 J;11-4K%- L5M-$%/K%- J;11-4K8" L5M-$%/K8" 

!3$%4& R+*, QQQJN*, (R+*D 82 O)*, 82 (EE)*+ 82 OPF*O 82  

95$%& E*, N*, F*D 82 ,*E 82 )P*R 82 P*P 82  

V-00& (*, N*E +*R 82 ,*+ 82 +P*, 82 (*D 82  

 S522&' +,D*O 82 O)*F 82 (DDD*O 82 OEE*, 82 

 



 !"#$%&'()*+,&'-(.)*-&$/0!$ 12(+'34('+56)7'8$9)*:$,&:$;).:<=2.2*4-$

 

9 !"%>>?"!@A%?BCD>>EF">>"C1 $ $ !-4'-$G$H2&$EI$

 !"#$%&'(( )*+,-( ./&&"0%0(1$23045&0/40%(60/&0(7(89:

 

!"#$%&' ()*+, %- .-//&0&12344"506' 7141-6/4-8&"

8;<=>?:<8;<@A9;)8B?C' 

 

9&/4-0:/8;12' !3<95<7"8<=71<>-&<>?<@3<A-<9&/4-0: 

B"4&1' +C D-%1& EC<+)F 

9&/4;$G506/61-:' C*HC 

 

9-52-14 B04&3" I 9;034#4 J;11-4K%- L5M-$%/K%- J;11-4K8" L5M-$%/K8" 

!3$%4& NO*C PPPJQ*C (N*) 82 ,*H 82 ++C*R 82 )H*N 82  

95$%& (O*C Q*C N*H 82 C*S 82 SN*O 82 (C*S 82  

7:&""-5? 813/$% (N*C Q*C ,*, 82 (*C 82 )C*, 82 ()*+ 82  

=$%M-1T&1"& (,*C Q*C (C*N 82 (*, 82 ()R*N 82 (H*R 82  

>#1$%& )*C Q*) +*O 82 C*N 82 ,H*O 82 O*( 82  

=;0/436& >??U ,*C Q*C (*C 82 C*( 82 ()*+ 82 (*) 82  

@3&8&1 +*C Q*C (*C 82 C*+ 82 ()*+ 82 ,*C 82  

A-00& (*C Q*) C*N 82 C*C 82 O*( 82 C*C 82  

 =522&' ,R*( 82 S*O 82 )RC*, 82 (()*S 82 

 

 

 

 !"#$%&'(( )*+,D( ./&&"0%0(1$23045&0/40%(60/&0(7(89:

 

!"#$%&' ,*+S %- 

8;<=>?:<8;<@A9;)8B?C' 

 

50?&/4;$G4 

&U VW* XWYZ 

 

 

 

 !"#$%&'(( )*+,E( ./&&"0%0(1$23045&0/40%(60/&0(7(89:

 

!"#$%&' +*OS %- 

8;<=>?:<8;<@A9;)8B?C' 

 

X3$%4%;"T?;:&0 

W;"T"-6&1["-4TZ 

 

 

 

 !"#$%&'(( )*+,F( ./&&"0%0(1$23045&0/40%(60/&0(7(89:

 

!"#$%&' )*HC %- 

8;<=>?:<8;<@A9;)8B?C' 

 

/;0/436& !"#$%& 

\-1G["-4TZ =&1[&0430&Z 
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9 !"%>>?"!@A%?BCD>>EF">>"C1 $ $ !-4'-$G$H2&$EI$

 !"#$%&'(( )*+,-( ./&"*(0$1234/&3543%(635&3(7(89:

 

!"#$%&' ()*+ %, -,..&/&01233"4/5' 6030,5.3,7&"

8;<=>?:<8;<@A9;)8B?C' 

 

8&.3,/9.7:01' 6.;84;<84;62;8=%;8&.3,/9 

="3&0' >(+ ?,%0& @>>+;>A+B 

8&.3:$C4/5.50,9' +)D+ 

 

8,41,03 =/3&2" E 8:/23#3 F:00,3G%, H4I,$%.G%, F:00,3G7" H4I,$%.G7" 

6.$%& (J)+ KK)+ L+)D 71 +)+ 71 JD>)J 71 +)+ 71  

84$%& J*)+ KK)+ >+()D 71 >)M 71 (MA)+ 71 *)> 71  

<,2/N4$%& J>)+ KK)+ L()D 71 >)A 71 (+J)+ 71 O)+ 71  

62$%& >L)+ KK)O A>)> 71 +)* 71 >AL)+ 71 J)J 71  

8&05,%:0/ ()+ K)O L)L 71 +)+ 71 (>)M 71 +)+ 71  

 P411&' (>L)* 71 ()M 71 >>AM)+ 71 >()( 71 

 

="3&0..3,9241Q &R S20) T,) 820) U"Q K1 V ,/ 9&0 W,/19&.50&/X& P$%"4$%3I,"95&.&"".$%,73 123 XR 

8=% 4/9 &R U"Q ,47 5,/X&0 !"#$%& 7&".&/940$%.&3X3Q ,47 Y&2"7"R 123 8":$CZN&0",5&04/5&/Q 

 

 

 

 !"#$%&'(( )*+,D( ./&"*(0$1234/&3543%(635&3(7(89:

 

!"#$%&' J)++ %, -,..&/&01233"4/5' 6030,5.3,7&"

8;<=>?:<8;<@A9;)8B?C' 

 

8&.3,/9.7:01' 84;6.;<84;62;8=%;W,&;T,;S20;8&.3,/9 

="3&0' >++ ?,%0& @L+;>J+B 

8&.3:$C4/5.50,9' >)++ 

 

8,41,03 =/3&2" E 8:/23#3 F:00,3G%, H4I,$%.G%, F:00,3G7" H4I,$%.G7" 

84$%& OA)+ KK)O >MM)M 71 ()M 71 (OO)A 71 M)A 71  

6.$%& >()+ KK)+ (()L 71 +)( 71 *M)* 71 +)* 71  

<,2/N4$%& >J)+ KK)+ A()D 71 +)D 71 LM)L 71 >)L 71  

62$%& >>)+ KKK)+ J+)M 71 +)A 71 A>)A 71 +)L 71  

8&05,%:0/ A)+ KK)+ >+)A 71 +)> 71 J+)L 71 +)J 71  

W#0$%& J)+ KK)+ O)L 71 +)> 71 >>)* 71 +)J 71  

T,[[&" J)+ K)O A)* 71 +)+ 71 D)J 71 +)+ 71  

S20.$%& J)+ K)O O)> 71 +)> 71 >+)J 71 +)J 71  

 P411&' (+J)+ 71 O)* 71 *+A)+ 71 >>)J 71 

 

\&274/5..3,9241Q &R 820) U") ],"/4^Q ,47 5,/X&0 !"#$%& 7&".940$%.&3X3Q ,47 Y&2"7"R 123 

8":$CZN&0",5&04/5&/Q 



 !"#$%&'()*+,&'-(.)*-&$/0!$ 12(+'34('+56)7'8$9)*:$,&:$;).:<=2.2*4-$

 

9 !"%>>?"!@A%?BCD>>EF">>"C1 $ $ !-4'-$G$H2&$EI$

 !"#$%&'(( )*+,+( -.&"*(/$0123.&2432%(524&2(6(789

 

!"#$%&' ()*+( %, -,..&/&01233"4/5' 6030,5.3,7&"

7:;<=>9;7:;?@8:)7A>B' 

 

8&.3,/9.7:01' 84;<84;6.;62;82;8=%;>2;?@;8&.3,/9 

="3&0' A+ B,%0& C++;D+E 

8&.3:$F4/5.50,9' G*H+ 

 

8,41,03 =/3&2" I 8:/23#3 J:00,3K%, L4M,$%.K%, J:00,3K7" L4M,$%.K7" 

84$%& NN*G OO*G P(*+ 71 )*P 71 DHQ*+ 71 NN*D 71  

<,2/@4$%& )D*G OO*+ +N*) 71 )*( 71 AA+*+ 71 )A*N 71  

6.$%& (A*G OO*G )D*N 71 G*A 71 N+Q*G 71 P*+ 71  

62$%& (G*G OO*+ ()*D 71 G*Q 71 (AG*( 71 +*G 71  

820F& D*G OO*G D*P 71 G*) 71 (GD*D 71 )*+ 71  

8&05,%:0/ )*G OO*G N*+ 71 G*( 71 QN*D 71 (*N 71  

>2&7&0 )*G OO*G Q*A 71 G*( 71 +P*+ 71 (*N 71  

R:/.325& ?@@S (*G OO*G (*( 71 G*G 71 (N*D 71 G*G 71  

 R411&' (DN*P 71 A*) 71 ))HD*( 71 PP*A 71 

 

T&274/5..3,9241U 1S >20* V,* W"U X,%"0&2$%& R3:$F,4..$%"#5&U ,47 5,/X&0 !"#$%& 7&".940$%.&3X3U 

X,%"0&2$%& 8":$FY@&0",5&04/5&/U 

 

 

 

 

 !"#$%&'(( )*+,C( -.&"*(/$0123.&2432%(524&2(6(789

 

!"#$%&' (N*H( %, -,..&/&01233"4/5' 6030,5.3,7&"

7:;<=>9;7:;?@8:)7A>B' 

 

8&.3,/9.7:01' 84;82;<84;6.;8=%;V,;62;>20;8&.3,/9 

="3&0' QG B,%0& CN+;++E 

8&.3:$F4/5.50,9' (*GG 

 

8,41,03 =/3&2" I 8:/23#3 J:00,3K%, L4M,$%.K%, J:00,3K7" L4M,$%.K7" 

84$%& )P*G OO*G ))*( 71 )*G 71 NGP*Q 71 )P*D 71  

820F& ))*G OO*G (A*( 71 (*) 71 ))Q*G 71 (A*P 71  

<,2/@4$%& ))*G OO*G (D*G 71 (*A 71 )+G*Q 71 ))*N 71  

6.$%& (N*G OO*G (G*N 71 G*D 71 (QN*N 71 ((*( 71  

8&05,%:0/ D*G OO*G A*N 71 G*+ 71 DP*A 71 P*G 71  

V,ZZ&" +*G O*+ ((*G 71 G*G 71 (+N*G 71 G*G 71  

62$%& )*G OO*G (*+ 71 G*( 71 )G*H 71 (*Q 71  

>20.$%& (*G OO*G G*P 71 G*( 71 H*P 71 (*Q 71  

 R411&' DA*G 71 A*N 71 ((HA*N 71 DP*A 71 

 

[,$%.341..3,9241U &S W"U 7&".940$%.&3X3 123 8":$FY@&0",5&04/5&/U 
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9 !"%>>?"!@A%?BCD>>EF">>"C1 $ $ !-4'-$?>$G2&$EH$

 !"#$%&'(( )*+,-( ./&"*(0$1234/&3543%(635&3(7(89:

 

!"#$%&' (()*+ %, -,..&/&01233"4/5' 6030,5.3,7&"

8;<=>?:<8;<@A9;)8B?C' 

 

8&.3,/9.7:01' 84;8<%;=84;6.;82;!2;>,;8&.3,/9 

<"3&0' ?@ A,%0& BC;D@E 

8&.3:$F4/5.50,9' C)*C 

 

8,41,03 </3&2" G 8:/23#3 H:00,3I%, J4K,$%.I%, H:00,3I7" J4K,$%.I7" 

84$%& ?L)C MM)C L)? 71 C)+ 71 *D)( 71 (C)L 71  

8&05,%:0/ (N)C MM)C ?)L 71 C)@ 71 DC)* 71 @)+ 71  

=,2/O4$%& (N)C MM)C P)D 71 C)L 71 @C)* 71 *)( 71  

6.$%& (*)C MM)C ?)@ 71 C)@ 71 ?+)@ 71 @)+ 71  

820F& (L)C MM)C D)@ 71 C)@ 71 P()D 71 @)+ 71  

!2$%3& D)C QQHMMM)C C)C 71 C)C 71 C)C 71 C)C 71  

>,RR&" ?)C MM)C ?)( 71 C)C 71 ?P)N 71 C)C 71  

 S411&' ?()? 71 D)C 71 ?P+)+ 71 D@)P 71 

 

A45&/9.3,9241T !2;S30&27&/ 21 UVT 7&".940$%.&3W3 123 8":$FXO&0",5&04/5&/T Y&2"7"Z /:$% 

4/O&.3:$F3T 

 

 

 

 

 !"#$%&'(( )*D*!,E( A$12F"G123(7(89:

 

!"#$%&' (C)?N %, -,..&/&01233"4/5' 6030,5.3,7&"

8;<=>?:<8;<@A9;)8B?C' 

 

8&.3,/9.7:01' Y,;!2;84;62;82;[2;8&.3,/9 

<"3&0' ((C A,%0& B(CC;(DCE 

8&.3:$F4/5.50,9' C)N@ 

 

8,41,03 </3&2" G 8:/23#3 H:00,3I%, J4K,$%.I%, H:00,3I7" J4K,$%.I7" 

Y,//& D@)C M)@ (L+)+ 71 D)C 71 (*PL)L 71 DC)N 71  

!2$%3& DC)C QQQHM)C (+()D 71 ?)( 71 (+LL)L 71 ?()L 71  

84$%& ?*)C M)@ +N)* 71 ()+ 71 (C(P)L 71 (+)@ 71  

62$%& D)C M)@ L)+ 71 C)( 71 *C)+ 71 ()C 71  

820F& D)C M)@ D)* 71 C)C 71 DN)C 71 C)C 71  

[2&7&0 ?)C M)C L)* 71 C)( 71 LN)+ 71 ()C 71  

 S411&' P**)? 71 *)? 71 P+C@)L 71 *P)C 71 

 

!2$%3& ,47 50:\&/ Y&2"7"#$%&/ ,4.5&7,""&/ B8:0F&/F#7&0ET 
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9 !"%>>?"!@A%?BCD>>EF">>"C1 $ $ !-4'-$??$G2&$EH$

 !"#$%&'(( )*+*!,-( .$/01"2/03(4(567

 

!"#$%&' ()*+ %, -,..&/&01233"4/5' 6030,5.3,7&"

589:;<79589=.68)5><?' 

 

8&.3,/9.7:01' 62;84;!2;<,;8&.3,/9 

="3&0' >? @,%0& ABC;((CD 

8&.3:$E4/5.50,9' ?)F? 

 

8,41,03 =/3&2" G 8:/23#3 H:00,3I%, J4K,$%.I%, H:00,3I7" J4K,$%.I7" 

62$%& C?)? L)C FM)+ 71 ?)C 71 M*)B 71 ?)+ 71  

84$%& *?)? L)C F>)N 71 ?)+ 71 *M)C 71 ()? 71  

!2$%3& C)? OOOHL)? N)+ 71 ?)( 71 >)B 71 ?)( 71  

<,//& C)? L)C *)> 71 ?)( 71 +)F 71 ?)( 71  

 P411&' N*)> 71 ()* 71 >C)* 71 F)( 71 

 

!2$%3& ,47 50:Q&/ <&2"7"#$%&/ ,4.5&7,""&/ A8:0E&/E#7&0DR 

1S T20) 820R <&2"7"S 21 U 0&2/& !2$%3&R 8&.3#/9& VS<S ,/5&02..&/R 

 

 

 

 

 !"#$%&'(( )*+*!,@( .$/01"2/03(4(567

 

!"#$%&' +)+C %, -,..&/&01233"4/5' 6030,5.3,7&"

589:;<79589=.68)5><?' 

 

8&.3,/9.7:01' !2;84;82;<,;8&.3,/9 

="3&0' MC @,%0& 

8&.3:$E4/5.50,9' ()(? 

 

8,41,03 =/3&2" G 8:/23#3 H:00,3I%, J4K,$%.I%, H:00,3I7" J4K,$%.I7" 

!2$%3& ++)? OOOHLLL)? (+N)F 71 (C)( 71 (MNC)N 71 ((+)? 71  

84$%& (()? L)C B)F 71 ?)> 71 NM)N 71 +)? 71  

820E& >)? L)? B)( 71 ?)+ 71 NF)B 71 C)* 71  

<,//& M)? L)C F)> 71 ?)? 71 FF)C 71 ?)? 71  

 P411&' (>C)* 71 (N)+ 71 (C(*)* 71 (F>)* 71 
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